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Hinweise: 

 Entstanden zur Vorlesung an der Ludwig-Maximilians-Universität München (Fakultät für 
Mathematik, Informatik und Statistik – Mathematisches Institut – Arbeitsgruppe 
Stochastik und Finanzmathematik) im Sommersemester 2017. Zitate der Rechtsgrund-
lagen zum damals aktuellen Stand. 

 Sofern wegen der Übersichtlichkeit im Text die männliche Form gewählt wurde, bezie-
hen sich die Angaben selbstverständlich auf Angehörige beider Geschlechter. 

 Weiterverarbeitung jeder Art, auch auszugsweise, ausdrücklich nicht gestattet. 

 Haftungsausschluss jeglicher Art: alle Angaben sind ohne Gewähr, so dass keine Ge-
währ für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität übernommen werden kann, insbe-
sondere dienen die Inhalte lediglich der Information und stellen keine Rechtsberatung 
dar.



Tarifänderungen.  2 

 

Übersicht. 

1. Tarifänderungen. ...................................................................... 4 

1.1 Ursachen einer Tarifänderung. .............................................. 4 

1.1.1 Tarifwechsel. ................................................................ 4 

1.1.2 Prämienanpassung. ....................................................... 7 

1.1.2.1 Abweichung bezüglich kalkulierter 

Versicherungsleistungen. ...................................................... 13 

1.1.2.2 Abweichung bezüglich kalkulierter 

Sterbewahrscheinlichkeiten. .................................................. 22 

1.2 Darstellung der Netto- und Bruttoprämien im weiteren 

Versicherungsverlauf bei unveränderten Rechnungsgrundlagen. ...... 26 

1.3 Prämie nach Tarifänderung. ............................................... 30 

1.3.1 Das allgemeine Verfahren. ............................................ 32 

1.3.2 Berechnung gemäß KVAV. ............................................ 40 

1.3.3 Das Mehrbeitragsverfahren. .......................................... 45 

1.3.4 Das Zuschlagsverfahren. .............................................. 47 

1.3.5 Das Abschlagsverfahren. .............................................. 50 

1.3.6 Spezialfälle. ................................................................ 53 

1.3.6.1 Tarifänderung ohne Umstellungskosten. ..................... 53 

1.3.6.2 Änderung der Kopfschäden mit Umstellungskosten. ..... 56 

1.3.6.3 Änderung der Kopfschäden ohne Umstellungskosten. .. 61 

1.3.6.4 Änderung des Zillmersatzes. ..................................... 67 

1.4 Alterungsrückstellung nach einer Tarifänderung. ................... 71 

1.4.1 Allgemeine Darstellung der Alterungsrückstellung nach einer 

Tarifänderung. ....................................................................... 71 

1.4.2 Alterungsrückstellung bei einer Tarifänderung ohne 

Umstellungskosten. ................................................................ 74 



Tarifänderungen.  3 

 

1.5 Limitierung bei Prämienanpassung. ..................................... 77 

1.6 Prämie nach mehreren Tarifänderungen. ............................. 81 

1.6.1 Beitragsdarstellung nach Tarifänderungen. ..................... 81 

1.6.2 Limitierung bei Prämienanpassung. ............................... 85 

1.6.3 Zahlbeitrag nach Tarifänderungen. ................................ 87 

 



Tarifänderungen.  4 

 

1. Tarifänderungen. 

Bei einer Tarifänderung zum erreichten Alter (Änderungsalter) mx  bezüg-

lich des ursprünglichen Eintrittsalters x  kann es sich sowohl um einen Ta-

rifwechsel ji mxx  /  vom Tarif i  zum Tarif j  oder um eine Prämienanpas-

sung des Tarifs i  (zu interpretieren als Tarifwechsel alt
mxx

neu ii  / , wobei 
neui  den Tarif nach, alti  vor Prämienanpassung bezeichnet) handeln, in bei-

den Fällen ist die vorhandene Alterungsrückstellung prämienmindernd ein-

zusetzen. 

Die Prämienberechnung bei einer Tarifänderung ji mxx  /  erfolgt unnor-

miert, da die Grundkopfschäden )(iG  und )( jG  grundständig in die Formeln 

eingehen. 

In diesem Kapitel werden o.B.d.A. die Zuschläge 
~

 und 
~

 für eine erfolgs-

abhängige Beitragsrückerstattung resp. für die Optionsausübung sowie Bei-

tragsermäßigungen VG
~

 und EL
~

 für Gruppenversicherungen resp. Leis-

tungseinschränkungen außer Acht gelassen. 

1.1 Ursachen einer Tarifänderung. 

1.1.1 Tarifwechsel. 

§ 146 „Substitutive Krankenversicherung“ VAG. 
(1) Soweit die Krankenversicherung ganz oder teilweise den im gesetzli-

chen Sozialversicherungssystem vorgesehenen Kranken- oder Pflege-
versicherungsschutz ersetzen kann (substitutive Krankenversiche-
rung), darf sie im Inland vorbehaltlich des Absatzes 3 nur nach Art der 
Lebensversicherung betrieben werden, wobei 

 […] 
 4. dem Versicherungsnehmer in dem Versicherungsvertrag das Recht 

auf Vertragsänderungen durch Wechsel in andere Tarife mit gleich-
artigem Versicherungsschutz unter Anrechnung der aus der Ver-
tragslaufzeit erworbenen Rechte und der Alterungsrückstellung ein-
zuräumen ist, 

 […] 
[…] 
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§ 204 „Tarifwechsel“ VVG. 
(1) Bei bestehendem Versicherungsverhältnis kann der Versicherungsneh-

mer vom Versicherer verlangen, dass dieser 
 1. Anträge auf Wechsel in andere Tarife mit gleichartigem Versiche-

rungsschutz unter Anrechnung der aus dem Vertrag erworbenen 
Rechte und der Alterungsrückstellung annimmt;  

  soweit die Leistungen in dem Tarif, in den der Versicherungsnehmer 
wechseln will, höher oder umfassender sind als in dem bisherigen 
Tarif, kann der Versicherer für die Mehrleistung einen Leistungsaus-
schluss oder einen angemessenen Risikozuschlag und insoweit auch 
eine Wartezeit verlangen; 

  der Versicherungsnehmer kann die Vereinbarung eines Risikozu-
schlages und einer Wartezeit dadurch abwenden, dass er hinsicht-
lich der Mehrleistung einen Leistungsausschluss vereinbart; […] 

 […] 
[…] 

 

§ 12 „Tarife mit gleichartigem Versicherungsschutz“ KVAV. 
(1) Als Krankenversicherungstarife mit gleichartigem Versicherungsschutz, 

in die der Versicherte zu wechseln berechtigt ist, sind Tarife anzuse-
hen, die gleiche Leistungsbereiche wie der bisherige Tarif umfassen 
und für die der Versicherte versicherungsfähig ist. 

 Leistungsbereiche sind insbesondere: 
 1. Kostenerstattung für ambulante Heilbehandlung, 
 2. Kostenerstattung für stationäre Heilbehandlung sowie Krankenhaus-

tagegeldversicherungen mit Kostenersatzfunktion, 
 3. Kostenerstattung für Zahnbehandlung und Zahnersatz, 
 4. Krankenhaustagegeld, soweit es nicht zu Nummer 2 gehört, 
 5. Krankentagegeld, 
 6. Kurtagegeld und Kostenerstattung für Kuren sowie 
 7. Pflegekosten und -tagegeld. 
(2) Versicherungsfähigkeit ist eine personengebundene Eigenschaft des 

Versicherten, deren Wegfall zur Folge hat, dass der Versicherte bedin-
gungsgemäß nicht mehr in diesem Tarif versichert bleiben kann. 

(3) Keine Gleichartigkeit besteht 
 1. zwischen einem gesetzlichen Versicherungsschutz mit Ergänzungs-

schutz der privaten Krankenversicherung und einer substitutiven 
Krankenversicherung sowie 

 2. zwischen einem Versicherungsschutz in der Pflegekosten- und Pfle-
getagegeldversicherung ohne Pflegezulageberechtigung und einer 
Pflege-Zusatzversicherung mit Pflegezulageberechtigung gemäß § 
127 des Elften Buches Sozialgesetzbuch. 

(4) Schließt der Versicherte unter Kündigung des bisherigen Vertrags 
gleichzeitig einen Vertrag über einen Basistarif bei einem anderen 
Krankenversicherer ab, sind Zusatzversicherungen, welche Leistungen 
abdecken, die im bisherigen Versicherungsschutz, nicht jedoch im Ba-
sistarif enthalten sind, und für die der Versicherte versicherungsfähig 
ist, als Tarife mit gleichartigem Versicherungsschutz anzusehen. 
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§ 3 „Informationspflichten bei der Krankenversicherung“ VVG-In-
foV. 
(1) Bei der substitutiven Krankenversicherung (§ 146 Absatz 1 des Versi-

cherungsaufsichtsgesetzes) hat der Versicherer dem Versicherungs-
nehmer gemäß § 7 Absatz 1 Satz 1 des Versicherungsvertragsgesetzes 
zusätzlich zu den in § 1 Absatz 1 genannten Informationen folgende 
Informationen zur Verfügung zu stellen: 

 […] 
 4. Hinweise auf die Möglichkeiten zur Beitragsbegrenzung im Alter, 

insbesondere auf die Möglichkeiten eines Wechsels in den Standard-
tarif oder Basistarif oder in andere Tarife gemäß § 204 des Versi-
cherungsvertragsgesetzes und der Vereinbarung von Leistungsaus-
schlüssen, sowie auf die Möglichkeit einer Prämienminderung ge-
mäß § 152 Absatz 3 und 4 des Versicherungsaufsichtsgesetzes [im 
Basistarif Beitragskappung auf GKV-Höchstbeitrag resp. Halbierung 
bei Hilfebedürftigkeit]; 

 […] 
[…] 

 

§ 6 „Informationspflichten während der Laufzeit des Vertrages“. 
VVG-InfoV. 
[…] 
(2) Bei der substitutiven Krankenversicherung nach § 146 Absatz 1 des 

Versicherungsaufsichtsgesetzes hat der Versicherer bei jeder Prämien-
erhöhung unter Beifügung des Textes der gesetzlichen Regelung auf 
die Möglichkeit des Tarifwechsels (Umstufung) gemäß § 204 des Versi-
cherungsvertragsgesetzes hinzuweisen. 

Rechtsgrundlagen zum Tarifwechselrecht. 

Das Tarifwechselrecht ist nicht nur in § 146 „Substitutive Krankenversiche-

rung“ Absatz 1 Nummer 4 VAG und § 204 „Tarifwechsel“ VVG verbrieft, 

sondern in der „Verordnung über Informationspflichten bei Versicherungs-

verträgen (VVG-Informationspflichtenverordnung – VVG-InfoV)“ für die 

Substitutive Krankenversicherung zweifach erwähnt. 

 Der Versicherer hat zum einen die Interessenten rechtzeitig vor Ver-

tragsabschluss (§ 3 „Informationspflichten bei der Krankenversiche-

rung“ Absatz 1 Nummer 4 VVG-InfoV) und zum anderen die Versicherten 

bei Prämienerhöhung (§ 6 „Informationspflichten während der Laufzeit 

des Vertrages“ Absatz 2 VVG-InfoV) auf das Tarifwechselrecht hinzuwei-

sen. 

 Bei Prämienerhöhungen sind den über-60-jährigen Versicherten diejeni-

gen Tarife zu nennen, die einen gleichartigen Versicherungsschutz wie 

die bisherigen Tarife bieten und bei einem Wechsel für die Versicherten 

günstiger wären; für diese Tarife sind die für die Versicherten individuell 

zu zahlenden Prämien anzugeben (sogenanntes Niederstufungsangebot 
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gemäß § 6 „Informationspflichten während der Laufzeit des Vertrages“ 

Absatz 2 VVG-InfoV). 

1.1.2 Prämienanpassung. 

§ 155 „Prämienänderungen“ VAG. 
(1) Bei der nach Art der Lebensversicherung betriebenen Krankenversiche-

rung dürfen Prämienänderungen erst in Kraft gesetzt werden, nachdem 
ein unabhängiger Treuhänder der Prämienänderung zugestimmt hat. 

 Der Treuhänder hat zu prüfen, ob die Berechnung der Prämien mit den 
dafür bestehenden Rechtsvorschriften in Einklang steht. 

 Dazu sind ihm sämtliche für die Prüfung der Prämienänderungen erfor-
derlichen technischen Berechnungsgrundlagen einschließlich der hierfür 
benötigten kalkulatorischen Herleitungen und statistischen Nachweise 
vorzulegen. 

 In den technischen Berechnungsgrundlagen sind die Grundsätze für die 
Berechnung der Prämien und Alterungsrückstellung einschließlich der 
verwendeten Rechnungsgrundlagen und mathematischen Formeln voll-
ständig darzustellen. 

 Die Zustimmung ist zu erteilen, wenn die Voraussetzungen des Satzes 
2 erfüllt sind. 

[…] 
(3) Das Versicherungsunternehmen hat für jeden nach Art der Lebensver-

sicherung kalkulierten Tarif zumindest jährlich die erforderlichen mit 
den kalkulierten Versicherungsleistungen zu vergleichen. 

 Ergibt die der Aufsichtsbehörde und dem Treuhänder vorzulegende Ge-
genüberstellung für einen Tarif eine Abweichung von mehr als 10 Pro-
zent, sofern nicht in den allgemeinen Versicherungsbedingungen ein 
geringerer Prozentsatz vorgesehen ist, hat das Unternehmen alle Prä-
mien dieses Tarifs zu überprüfen und, wenn die Abweichung als nicht 
nur vorübergehend anzusehen ist, mit Zustimmung des Treuhänders 
anzupassen. 

 Dabei darf auch ein betragsmäßig festgelegter Selbstbehalt angepasst 
und ein vereinbarter Prämienzuschlag entsprechend geändert werden, 
soweit der Vertrag dies vorsieht. 

 Eine Anpassung erfolgt insoweit nicht, als die Versicherungsleistungen 
zum Zeitpunkt der Erst- oder einer Neukalkulation unzureichend kalku-
liert waren und ein ordentlicher und gewissenhafter Aktuar dies insbe-
sondere an Hand der zu diesem Zeitpunkt verfügbaren statistischen 
Kalkulationsgrundlagen hätte erkennen müssen [Nachholungsverbot]. 

 Ist nach Auffassung des Treuhänders eine Erhöhung oder eine Sen-
kung der Prämien für einen Tarif ganz oder teilweise erforderlich und 
kann hierüber mit dem Unternehmen eine übereinstimmende Beurtei-
lung nicht erzielt werden, hat der Treuhänder die Aufsichtsbehörde un-
verzüglich zu unterrichten. 

(4) Das Versicherungsunternehmen hat für jeden nach Art der Lebensver-
sicherung kalkulierten Tarif jährlich die erforderlichen mit den kalku-
lierten Sterbewahrscheinlichkeiten durch Betrachtung von Barwerten 
zu vergleichen. 
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 Ergibt die der Aufsichtsbehörde und dem Treuhänder vorzulegende Ge-
genüberstellung für einen Tarif eine Abweichung von mehr als 5 Pro-
zent, hat das Unternehmen alle Prämien dieses Tarifs zu überprüfen 
und mit Zustimmung des Treuhänders anzupassen. 

 Absatz 3 Satz 3 bis 5 ist entsprechend anzuwenden. 

 

§ 203 „Prämien- und Bedingungsanpassung“ VVG. 
[…] 
(2) Ist bei einer Krankenversicherung das ordentliche Kündigungsrecht des 

Versicherers gesetzlich oder vertraglich ausgeschlossen, ist der Versi-
cherer bei einer nicht nur als vorübergehend anzusehenden Verände-
rung einer für die Prämienkalkulation maßgeblichen Rechnungsgrund-
lage berechtigt, die Prämie entsprechend den berichtigten Rechnungs-
grundlagen auch für bestehende Versicherungsverhältnisse neu festzu-
setzen, sofern ein unabhängiger Treuhänder die technischen Berech-
nungsgrundlagen überprüft und der Prämienanpassung zugestimmt 
hat. 

 Dabei dürfen auch ein betragsmäßig festgelegter Selbstbehalt ange-
passt und ein vereinbarter Risikozuschlag entsprechend geändert wer-
den, soweit dies vereinbart ist. 

 Maßgebliche Rechnungsgrundlagen im Sinn der Sätze 1 und 2 sind die 
Versicherungsleistungen und die Sterbewahrscheinlichkeiten. 

 Für die Änderung der Prämien, Prämienzuschläge und Selbstbehalte 
sowie ihre Überprüfung und Zustimmung durch den Treuhänder gilt § 
155 [„Prämienänderungen“] in Verbindung mit einer auf Grund des § 
160 [„Verordnungsermächtigung“] des Versicherungsaufsichtsgesetzes 
erlassenen Rechtsverordnung. 

(3) Ist bei einer Krankenversicherung im Sinn des Absatzes 1 Satz 1 das 
ordentliche Kündigungsrecht des Versicherers gesetzlich oder vertrag-
lich ausgeschlossen, ist der Versicherer bei einer nicht nur als vorüber-
gehend anzusehenden Veränderung der Verhältnisse des Gesundheits-
wesens berechtigt, die Allgemeinen Versicherungsbedingungen und die 
Tarifbestimmungen den veränderten Verhältnissen anzupassen, wenn 
die Änderungen zur hinreichenden Wahrung der Belange der Versiche-
rungsnehmer erforderlich erscheinen und ein unabhängiger Treuhänder 
die Voraussetzungen für die Änderungen überprüft und ihre Angemes-
senheit bestätigt hat. 

(4) Ist eine Bestimmung in Allgemeinen Versicherungsbedingungen des 
Versicherers durch höchstrichterliche Entscheidung oder durch einen 
bestandskräftigen Verwaltungsakt für unwirksam erklärt worden, ist § 
164 anzuwenden. 

(5) Die Neufestsetzung der Prämie und die Änderungen nach den Absätzen 
2 und 3 werden zu Beginn des zweiten Monats wirksam, der auf die 
Mitteilung der Neufestsetzung oder der Änderungen und der hierfür 
maßgeblichen Gründe an den Versicherungsnehmer folgt. 
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Durchschnittliche Beitragserhöhungen des PKV-Bestandes seit 
2001. 

 
Zu beachten sind die unterschiedlichen Ursachen für die Anpassungen, 
z.B. die einmalige Wechselmöglichkeit mit Übertragungswert für Bestands-
kunden Anfang 2009 oder die Absenkung des Rechnungszinses ab 2015. 
Quelle: Nando Sommerfeldt, Holger Zschäpitz: „Auf Privatversicherte war-
tet historischer Prämienschock“, „Die Welt“, 29.09.2016. 

Mögliche Vertragsänderungen durch das Versicherungsunterneh-

men. 

Bestehende Versicherungsverhältnisse können gemäß Versicherungsver-

tragsgesetz nur in den drei nachstehenden Ausnahmen vom Versicherer 

geändert werden (§ 203 „Prämien- und Bedingungsanpassung“ Absätze 2 

bis 4 VVG): 

 Neufestsetzung der Prämie, entsprechende Änderung eines vereinbarten 

Risikozuschlags und Anpassung des Selbstbehaltes bei einer nachhalti-

gen Veränderung der Versicherungsleistungen oder der Sterbewahr-

scheinlichkeiten – sofern ein unabhängiger mathematischer (Aktuar-

)Treuhänder der Prämienanpassung zugestimmt hat. 

 Änderung der Allgemeinen Versicherungsbedingungen und der Tarifbe-

stimmungen bei einer nachhaltigen Veränderung der Verhältnisse des 

Gesundheitswesens zur Wahrung der Belange der Versicherungsnehmer 

– sofern ein unabhängiger juristischer Treuhänder der Angemessenheit 

zugestimmt hat. 

 Ersetzen einer Bestimmung in den Allgemeinen Versicherungsbedingun-

gen, falls sie durch eine höchstrichterliche Entscheidung oder einen Ver-

waltungsakt für unwirksam erklärt wurde, sofern die Neuregelung zur 

angemessenen Vertragsfortführung notwendig ist. 

In den bisherigen Ausführungen wurde stets von der realitätsfernen Prä-

misse ausgegangen, dass sich sämtliche Rechnungsgrundlagen im Laufe 

der ganzen Versicherungszeit nicht ändern. 
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Auf Grund vieler Rechtsgrundlagen besteht die Pflicht unter gewissen, fest 

definierten Umständen die Rechnungsgrundlagen zu überprüfen und ggf. zu 

aktualisieren. 

Verfahren zur Gegenüberstellung von erforderlichen und einkalku-

lierten Rechnungsgrundlagen: 

 Gesetzlich geregeltes, standardisiertes Rechenverfahren mit vorgegebe-

nen Fristen: § 155 „Prämienänderungen“ VAG, § 203 „Prämien- und Be-

dingungsanpassung“ VVG und Kapitel 3 „Prämienanpassung“ KVAV (§ 

15 „Verfahren zur Gegenüberstellung der erforderlichen und der kalku-

lierten Versicherungsleistungen“, § 16 „Verfahren zur Gegenüberstel-

lung der kalkulierten Sterbewahrscheinlichkeiten und der zuletzt veröf-

fentlichten Sterbewahrscheinlichkeiten“, § 17 „Vorlagefristen“). 

 Betrachtung von für die Prämienkalkulation maßgeblichen Rechnungs-

grundlagen: 

o Kopfschäden xK  als Versicherungsleistungen (dabei lediglich Berück-

sichtigung der kurzfristigen Schadenfortschreitung ohne Einrechnung 

mittel- oder langfristiger Schadenänderungen – gültige Beiträge i.a. 

noch ausreichend bei kurzfristiger Schadensteigerung); 

o Sterbewahrscheinlichkeiten xq . 

 Bemerkung: die anderen Rechnungsgrundlagen (Zins, Stornowahr-

scheinlichkeiten, Zuschläge, Übertragungswert) können keine Beitrags-

überprüfung auslösen. 

 Getrennte Berechnung für jede Beobachtungseinheit sämtlicher Tarife. 

 Pflicht zur jährlich Durchführung. 

 Vorlage der Gegenüberstellung beim (mathematischen Aktuar-)Treu-

händer und bei der Aufsichtsbehörde BaFin (Bundesanstalt für Finanz-

dienstleistungsaufsicht) innerhalb von vier Monaten nach dem Ende des 

Beobachtungszeitraumes (bei Kalenderjahrbetrachtung bis zum 30.04. 

des Folgejahres). 

Prämienanpassung. 

 Falls die Gegenüberstellung ergibt, dass in einer Beobachtungseinheit 

eine der maßgeblichen Rechnungsgrundlagen nicht mehr ausreicht (Aus-

lösende Faktor bezüglich des Schadens gemäß Abschnitt 1.1.2.1, p. 13 

resp. bezüglich der Sterbewahrscheinlichkeiten gemäß Abschnitt 

1.1.2.2, p. 22), sind stets alle Rechnungsgrundlagen der betreffenden 

Beobachtungseinheit zu überprüfen und ggf. zu aktualisieren. 
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 Bei einer Prämienanpassung gilt das sogenannte Nachholungsverbot ge-

mäß § 155 „Prämienänderungen“ Absatz 3 Satz 3 VAG: War bei der vor-

hergehenden (Erst- oder Nach-)Kalkulation eine der Rechnungsgrundla-

gen unzureichend angesetzt und hätte dies ein ordentlicher und gewis-

senhafter Aktuar zu erkennen gehabt, darf derjenige Anteil der Prämi-

enanpassung, der auf diesen Missstand zurückzuführen ist, nicht von 

den Versicherten erhoben werden. Die daraus resultierende (nachge-

holte) Prämienerhöhung ist vielmehr vom Versicherungsunternehmen 

selbst zu tragen. 
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Rechnungsgrundlage Auslöser für 
Anpassung 

Änderungsmöglich-
keit/-pflicht *) 

Rechnungszins r  — JA 

Sterbewahrscheinlichkeiten xq  JA JA 

Stornowahrscheinlichkeiten xw  — JA 

Kopfschäden xK  JA JA 

Zuschlag   zur Umlage der Begrenzung 
der Beitragshöhe im Basistarif gemäß § 
12g des Versicherungsaufsichtsgesetzes 

— JA 

Wartezeit- und Selektionsersparnisse — JA 
Nachlass für Leistungsausschlüsse xLE  — JA 

Zillmersatz Z
x  — JA 

Sicherheitszuschlag j/s  — i.d.R. nur Senkung 
möglich (ggf. Bin-

dung an  sj/ ) 

Zuschlag  sj/  für die unmittelbaren Ab-

schlusskosten in den ersten Versiche-
rungsjahren 

— i.d.R. nur Senkung 
möglich (aber Bin-

dung an  sj/ ) 

Zuschlag u
js/  für die unmittelbaren Ab-

schlusskosten 

— JA (bei beitragspro-
portionalem Zu-
schlag i.d.R. nur 

Senkung möglich) 

Zuschlag m  für die mittelbaren Ab-
schlusskosten 

— JA 

Zuschlag   für die Schadenregulie-

rungskosten 

— JA 

Zuschlag   für die sonstigen Verwal-

tungskosten 

— JA 

Zuschlag   für eine erfolgsunabhängige 
Beitragsrückerstattung 

— JA 

Zuschlag BT  für den Basistarif  — JA 

Zuschlag ST
sj/  für den Standardtarif — JA 

Zuschlag für die Optionsausübung x  — JA 

Gruppenversicherungs-Kostennachlass 

xGV  
— JA 

Übertrittswahrscheinlichkeiten zur Be-
rechnung des Übertragungswertes 

— JA 

Formal nicht vorhandene Rechnungsgrundlagen dürfen bei einer Anpas-
sung nicht nachträglich eingeführt werden (sofern nicht gesetzgeberisch 
verpflichtend), daher sind diese bei der Erstkalkulation anzusetzen und mit 
Null zu bewerten. 

*) Nur unter der Prämisse des Nachholungsverbots gemäß § 155 „Prä-
mienänderungen“ Absatz 3 Satz 3 VAG. 
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1.1.2.1 Abweichung bezüglich kalkulierter Versicherungsleistun-

gen. 

§ 15 „Verfahren zur Gegenüberstellung der erforderlichen und der 
kalkulierten Versicherungsleistungen“ KVAV. 
(1) Die Gegenüberstellung nach § 155 Absatz 3 Satz 1 und 2 des Versiche-

rungsaufsichtsgesetzes ist jährlich und für jede Beobachtungseinheit 
eines Tarifs getrennt durchzuführen. 

 Kinder und Jugendliche können als einheitliche Beobachtungseinheit 
zusammengefasst werden. 

 Der Beobachtungszeitraum ist der nach § 6 Absatz 1 Satz 2 maßgebli-
che Zeitraum. 

 Die erforderlichen Versicherungsleistungen sind aus den beobachteten 
abzuleiten. 

 Hierzu sind die Leistungen und die zugehörigen Bestände auf die Be-
obachtungszeiträume abzugrenzen. 

 Ferner sind Wartezeit- und Selektionsersparnisse sowie erhobene Risi-
kozuschläge zu berücksichtigen. 

(2) Die tatsächlichen Grundkopfschäden der letzten drei Beobachtungszeit-
räume sind nach der Formel des Abschnitts A der Anlage 2 zu ermit-
teln. 

 Soweit sich im Tarif Leistungsänderungen ergeben haben, sind die tat-
sächlichen Grundkopfschäden auf das aktuelle Leistungsversprechen 
umzurechnen. 

(3) Die Berechnung der erforderlichen Versicherungsleistungen erfolgt 
nach der Formel des Abschnitts B der Anlage 2. 

 Bei der Gegenüberstellung nach § 155 Absatz 3 Satz 2 des Versiche-
rungsaufsichtsgesetzes ist der tatsächliche, auf den 18 Monate nach 
Ende des letzten Beobachtungszeitraumes liegenden Zeitpunkt extra-
polierte Grundkopfschaden mit dem Grundkopfschaden, der für das 
Ende dieses Zeitraumes rechnungsmäßig festgelegt ist, zu vergleichen. 

 Die Verwendung gleichwertiger Verfahren zur Berechnung der erforder-
lichen Versicherungsleistungen ist zulässig, wenn das Versicherungsun-
ternehmen zum Zeitpunkt der Einführung eines Tarifes dieses Verfah-
ren der Aufsichtsbehörde unter Angabe der Formeln und Beifügung der 
versicherungsmathematischen Herleitung darlegt. 

 Bei bestehenden Tarifen kann auf ein anderes Verfahren nur aus wich-
tigem Grund in unmittelbarem Anschluss an eine Prämienanpassung 
übergegangen werden; Satz 3 gilt entsprechend. 

(4) Ist in einer Beobachtungseinheit eines Tarifes die Anzahl der Versicher-
ten nicht ausreichend groß, um die Schadenerwartung statistisch gesi-
chert zu ermitteln, ist die Gegenüberstellung der erforderlichen und der 
kalkulierten Versicherungsleistungen an Hand des Schadenverlaufs der 
Tarife vorzunehmen, deren Rechnungsgrundlagen zur Erstkalkulation 
verwendet worden sind. 

 Sind bei der Erstkalkulation die von der Bundesanstalt veröffentlichten 
Wahrscheinlichkeitstafeln verwendet worden, so sind die erforderlichen 
Versicherungsleistungen an Hand dieser Wahrscheinlichkeitstafeln zu 
berechnen. 
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 Die von der Bundesanstalt veröffentlichten Wahrscheinlichkeitstafeln 
sind auch dann zu verwenden, wenn das Unternehmen auf die Rech-
nungsgrundlagen der Erstkalkulation nach Satz 1 nicht zurückgreifen 
kann. 

 Ist die Erstkalkulation in anderer Weise vorgenommen worden, so sind 
die erforderlichen Versicherungsleistungen auf Grund vergleichbar aus-
sagefähiger Grundlagen zu ermitteln. 

(5) Abweichend von den Absatzn 3 und 4 sind zur Ermittlung der erforder-
lichen Versicherungsleistungen in den Tarifen der freiwilligen Pflegever-
sicherung die Ergebnisse der Statistik der Pflegepflichtversicherung des 
Verbandes der Privaten Krankenversicherung e.V. zu verwenden, so-
lange in dem zu beobachtenden Tarif weniger als 10.000 natürliche 
Personen versichert sind. 

 Ergibt die Statistik der Pflegepflichtversicherung, dass im abgelaufenen 
Kalenderjahr die tatsächlichen Pflegedauern oder Pflegehäufigkeiten 
von den rechnungsmäßigen Ansätzen in den technischen Berechnungs-
grundlagen für die Pflegekrankenversicherung des Verbandes der Pri-
vaten Krankenversicherung e.V. um mehr als 10 Prozent abweichen, 
hat das Versicherungsunternehmen alle Prämien der Pflegetagegeldta-
rife und Pflegekostentarife zu überprüfen. 

 Zusätzlich hat es die Prämien der Pflegekostentarife zu überprüfen, 
wenn im abgelaufenen Kalenderjahr nach der Statistik der Pflege-
pflichtversicherung die Pflegekosten pro Tag von dem rechnungsmäßi-
gen Ansatz um mehr als 10 Prozent abweichen. 

 

Anlage 2. „Berechnung des Grundkopfschadens und der erforderli-
chen Versicherungsleistungen nach § 15 Absatz 2 und 3.“ KVAV. 
A. Tatsächlicher Grundkopfschaden eines Beobachtungsjahres. 
S  = abgegrenzter Schaden der Beobachtungseinheit im Beobachtungs-

zeitraum abzüglich der Nettorisikozuschläge und einschließlich der 
geschlechtsunabhängig verteilten Leistungen wegen Schwanger-
schaft und Mutterschaft 

xL  = abgegrenzter mittlerer Bestand der Beobachtungseinheit im Be-
obachtungszeitraum für das Alter x  

xk  = rechnungsmäßiger Profilwert für das Alter x  
Tatsächlicher Grundkopfschaden: 

 


x xx kL

S
G  

Dabei wird über alle Alter x  der Beobachtungseinheit summiert. 
Die Wirkungen von Wartezeit und Selektion sind ausreichend zu berück-
sichtigen. 
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B. Verfahren zur Berechnung der erforderlichen Versicherungsleis-
tungen. 

2-t , 1-t , t  = die letzten drei Beobachtungszeiträume 

2-tG , 1-tG , tG  = tatsächliche Grundkopfschäden gemäß Abschnitt A umge-
rechnet auf das Leistungsversprechen, das zum Extrapo-
lationszeitpunkt gültig sein wird, und unter Zugrundele-
gung der aktuellen rechnungsmäßigen Profile 

Extrapolierter Grundkopfschaden: 

   ttttt GGGGGG  1-2-3
1

2-2
3  

Erforderliche Versicherungsleistungen: 

 
x xxerf kLGS  

mit xL  und xk  gemäß Abschnitt A und Summation über alle Alter x . 

Dieser Abschnitt basiert auf der Rechnungsgrundlage Kopfschäden, die im 

entsprechenden Abschnitt erläutert wird. Als Alterseinteilung ist dabei die 

Beobachtungseinheit x


 relevant. 

Aus Gründen der Übersichtlichkeit wird in diesem Abschnitt ein Tarifindex 

weggelassen. 

Das aktuelle Jahr wird mit 0t  bezeichnet, die davor liegenden Jahre mit 1-0t

, 2-0t , 3-0t , …). 

Kriterien für Prämienanpassungspflicht bezüglich der Rechnungs-

grundlage Versicherungsleistungen. 

 § 155 „Prämienänderungen“ Absatz 3 VAG gibt vor, dass eine Anpassung 

bei mehr als zehn Prozent Abweichung (sofern kein geringerer Prozent-

satz in den Versicherungsbedingungen verankert, wobei die Bundesan-

stalt für Finanzdienstleistungsaufsicht BaFin i.d.R. derzeit Prozentsätze 

unter fünf Prozent nicht akzeptiert) erforderlich ist, sofern die Abwei-

chung nicht als nur vorübergehend anzusehen ist. 

 § 203 „Prämien- und Bedingungsanpassung“ Absatz 2 VVG gibt vor, dass 

eine Anpassung bei einer nicht nur als vorübergehend anzusehender 

Veränderung durchzuführen ist – ohne Nennung eines konkreten Pro-

zentsatzes. 
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Verfahren zur Gegenüberstellung der erforderlichen und der kalku-

lierten Versicherungsleistungen gemäß KVAV. 

 Zahlenbeispiel zur Berechnung gemäß KVAV ( 9,000 tG ). 

 

 

 Zahlenbeispiel zur Berechnung gemäß KVAV ( 9,500 tG ). 

 

Ausgangsdaten

Jahr τ t0-3 t0-2 t0-1 t0 t0+1

S'^τ 6.350 6.750 6.800
- RZ^τ 700 750 800

+ WSE^τ 350 400 455
ST^τ (tats.) 6.000 6.400 6.455

G^t0 (rm.) 9,00 9,00 9,00 9,00
L^τ_1 82,30 87,30 93,50
L^τ_2 84,20 95,00 90,50
L^τ_3 29,60 32,60 9,50
L^τ_4 76,40 76,40 81,00
L^τ_5 46,30 46,30 50,50
k^t0_1 (rm.) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
k^t0_2 (rm.) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
k^t0_3 (rm.) 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
k^t0_4 (rm.) 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50
k^t0_5 (rm.) 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
∑ L^τ_x · k^t0_x 633,40 653,70 653,25

SR^τ (rm.) 5.701 5.883 5.879 = G^t0 (rm.) * ∑ L^τ_x · k^t0_x

Berechnung des Auslösenden Faktors gemäß § 14 Abs. 2, 3 KalV

ST^τ (tats.) 6.000 6.400 6.455
∑ L^τ_x · k^t0_x 633,4 653,7 653,3
G^τ (tats.) 9,47 9,79 9,88 = ST^τ (tats.) / ∑ L^τ_x · k^t0_x

G^quer (ausgegl., extrapol.) Extrapolation zu 10,33

G^t0 (rm.) 9,00
Grenzwert für Anpassung 10 %

AF^S 1,1478 Anp.

Ausgangsdaten

Jahr τ t0-3 t0-2 t0-1 t0 t0+1

S'^τ 6.350 6.750 6.800
- RZ^τ 700 750 800

+ WSE^τ 350 400 455
ST^τ (tats.) 6.000 6.400 6.455

G^t0 (rm.) 9,50 9,50 9,50 9,50
L^τ_1 82,30 87,30 93,50
L^τ_2 84,20 95,00 90,50
L^τ_3 29,60 32,60 9,50
L^τ_4 76,40 76,40 81,00
L^τ_5 46,30 46,30 50,50
k^t0_1 (rm.) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
k^t0_2 (rm.) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
k^t0_3 (rm.) 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
k^t0_4 (rm.) 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50
k^t0_5 (rm.) 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
∑ L^τ_x · k^t0_x 633,40 653,70 653,25

SR^τ (rm.) 6.017 6.210 6.206 = G^t0 (rm.) * ∑ L^τ_x · k^t0_x
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Bemerkung. 

Der Auslösende Faktor AFS  stellt sich als Quotient aus dem extrapolierten 

ausgeglichen Grundkopfschaden 10 tG  zum Jahr 10t  (ausgeglichene Werte 

werden mit einem Strich bezeichnet) zu dem rechnungsmäßigen Grund-

kopfschaden 0tG  dar: 

0

0 1

t

t
S

G

G
AF


 . 

Wird dieser Bruch mit 10 tG  erweitert, ergibt sich der Auslösende Faktor 

AFS  zu: 

0

0

0

0 1

1

1

t

t

t

t
S

G

G

G

G
AF





 





 . 

Der Auslösende Faktor AFS  setzt sich somit als Produkt aus den beiden 

Faktoren 10

10








t

t

G

G  und 
0

10

t

t

G

G   zusammen. Dabei kann der Quotient 10

10








t

t

G

G  als Scha-

denfortschreibung über zwei Jahre (von 1-0t  zu 10t ), als sogenannter zwei 

Jahre extrapolierender Trend f , 10

10







 t

t

G

Gf  interpretiert werden. 
0

10

t

t

G

G   stellt die 

Abweichung 10tQ , 
0

100 1
t

t

G

GtQ
   des ausgeglichen Grundkopfschadens 10 tG  

zum Jahr 1-0t  bezüglich des rechnungsmäßigen Grundkopfschaden 0tG , die 

sogenannte ausgeglichene Quote, dar. Mit diesen Bezeichnungen lautet der 

Auslösende Faktor AFS : 

10  tS QfAF . 

Der Vorteil dieser Schreibweise liegt in der Aufteilung der Betrachtung in 

den prospektiven Anteil (Trend) und in den retrospektiven Anteil (Quote). 

Speziell können für Tarife, deren Daten nur eingeschränkte Aussagekraft 

haben, Erfahrungen aus anderen VU-Tarifen oder aus den BaFin-Wahr-

scheinlichkeitstafeln in Quote oder Trend eingebracht werden. 

Im folgenden Alternativverfahren wird zum einen die Berechnung formali-

siert und zum anderen die Quote 
10ˆ tQ  als Abweichung des beobachteten 

Grundkopfschadens 10ˆ tG  zum Jahr 1-0t  bezüglich des rechnungsmäßigen 

Grundkopfschadens 0tG  berechnet (formelmäßig mittels der entsprechen-

den Schadensummen). 

Berechnung des Auslösenden Faktors gemäß § 14 Abs. 2, 3 KalV

ST^τ (tats.) 6.000 6.400 6.455
∑ L^τ_x · k^t0_x 633,4 653,7 653,3
G^τ (tats.) 9,47 9,79 9,88 = ST^τ (tats.) / ∑ L^τ_x · k^t0_x

G^quer (ausgegl., extrapol.) Extrapolation zu 10,33

G^t0 (rm.) 9,50
Grenzwert für Anpassung 10 %

AF^S 1,0874 keine
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Alternatives Verfahren zur Bestimmung der erforderlichen Versi-

cherungsleistungen. 

 Vorbemerkung. 

§ 15 „Verfahren zur Gegenüberstellung der erforderlichen und der kal-

kulierten Versicherungsleistungen“ Absatz 3 KVAV gestattet ein gleich-

wertiges Verfahren zur Auslösung einer Anpassung, sofern zum Zeit-

punkt der Einführung eines Tarifes dieses Verfahren der Aufsichtsbe-

hörde unter Angabe der Formeln und Beifügung der versicherungsma-

thematischen Herleitung darlegt wird. 

Ein solches wird im Folgenden vorgestellt, dabei stimmt o.B.d.A. der Be-

obachtungszeitraum mit dem Kalenderjahr überein. Im Unterschied zum 

KVAV-Verfahren wird hier die Quote 
10ˆ tQ  als Abweichung des beobach-

teten Grundkopfschadens 10ˆ tG  zum Jahr 1-0t  bezüglich des rechnungs-

mäßigen Grundkopfschadens 0tG  zu Grunde gelegt und der Auslösende 

Faktor direkt als Produkt aus Trend (Zukunft) und Quote (Vergangen-

heit) definiert. 

Das aktuelle Jahr sei 0t , für die drei davor liegenden Jahre   (   3-0t , 

2-0t , 1-0t ) liegen Daten vor. 

 Tatsächlicher Schaden. 



x

N

x

N

xx
EWSZRSTS  ˆˆˆˆ   tatsächlicher Schaden der Beobachtungseinheit x


 

im Jahr   

 


xx
SS 






 ˆˆ  beobachteter abgegrenzter Schaden der Beobach-

tungseinheit x


 im Jahr  , d.h. im Jahr   angefal-

lener Schaden (unabhängig vom Zeitpunkt der 

Regulierung), ggf. mit Schadenschätzung 

 


x

N

x

N RZZR 





ˆ  Summe der Nettorisikozuschläge der Beobach-

tungseinheit x


 im Jahr  ; in Abzug, da Erhöhung 

des beobachteten Schadens durch Risikozuschläge 

(Risikozuschläge als Finanzierung des Überscha-

dens) 


RZN  Summe der Nettorisikozuschläge des Alters   im 

Jahr  : Erhebung von Risikozuschlägen i.d.R. als 

Prozentwerte )(VPpRZ 
  auf den Bruttobeitrag, da-

her Herausrechnung der anteiligen Zuschläge, 

analog zu 
sj

sj
ZPZB

/

/

1 


 

      sj
Z

sj
Z BP //1   : 

   










 VP sjsj

N VPpRZVPZRRZ // )()(
~

112  

mit den  -jährigen versicherten Personen VP  
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(Nichtberücksichtigung der Zillmerung zu Gunsten 

der Sicherheit, da dadurch Erhöhung des tatsäch-

lichen Schadens 

x
ST  ) 

 


xx
WSEEWS 






̂  Summe der rechnungsmäßigen Wartezeit- und 

Selektionsersparnisse der Beobachtungseinheit x


 

im Jahr  ; in Addition, da Reduktion des beobach-

teten Schadens durch Wartezeiten und Selektion 


WSE  Summe der rechnungsmäßigen Wartezeit- und 

Selektionsersparnisse des Alters   im Jahr  : 

Kopfschadenreduktion bei Neuversicherten, her-

geleitet über die geringeren in Anspruch genom-

menen Leistungen im Vergleich zu gleichaltrigen 

Längerversicherten 

 Rechnungsmäßiger Schaden. 

 


x

tt

xx
kLGRS 

 



 00 ˆˆ  rechnungsmäßiger Schaden der Beobach-

tungseinheit x


 im Jahr   


L̂  monatsgenauer Bestand des Alters   im 

Jahr   

0t

x
G   rechnungsmäßiger Grundkopfschaden der 

entsprechenden Beobachtungseinheit x


 

im aktuellen Jahr 0t  

0tk  normierter Kopfschaden des Alters   im 

aktuellen Jahr 0t  

 Schadenquote. 






x

x
x

RS

TS
Q






ˆ

ˆ
ˆ   

 





x

tt

x

x

N

x

N

x

kLG

EWSZRS





 





00 ˆ

ˆˆˆ
 

Schadenquote der Beobachtungseinheit x


 im 

Jahr   als Gegenüberstellung von tatsächlichem 

zu rechnungsmäßigem Schaden 

x
TS ̂  zu 

x
RS ˆ  

  beobachtete Schadenabweichung in der Vergan-

genheit 

 Trendfaktor. 

1

1
)1()3(

0

0

00











t

x

t

xtt

x G

G
f




  

24 Monate extrapolierender Trendfaktor der Be-

obachtungseinheit x


 für die Jahre 3-0t  bis 1-0t  
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baG
x

 
  ausgeglichene Bedarfsgrundkopfschäden der Be-

obachtungseinheit x


 im Jahr   

  beobachtete Schadenentwicklung in der Vergan-

genheit zur Extrapolation in die Zukunft  

Herleitung: 

o 
 




x

t

x
x

kL

TS
G






 






0ˆ

ˆ
ˆ  

 





x

t

x

N

x

N

x

kL

EWSZRS





 





0ˆ

ˆˆˆ
 

Bedarfsgrundkopfschaden der Beobach-

tungseinheit x


 im Jahr  ; Bestimmung: 

im Jahr   Deckung des tatsächlichen 

Schadens 

x
TS ̂  durch rechnungsmäßigen 

Schaden (zu gegebenem Profil  


0tk ): 

 


x

t

xx

N

x

N

x
kLGEWSZRS 

 



 0ˆˆˆˆ  

o Ausgleich der drei Bedarfsgrundkopfschäden 

x
G ˆ ,   3-0t , 2-0t , 1-0t  

zu 

x
G   mittels baG

x
 

  an Hand minimaler Abstandsquadrate (li-

neare Regression): 

    minˆ
1,2,3

2

000

  ttt x
Gba



   

 Herleitung wie im Abschnitt Kopfschäden: 

   31

2
1 00 ˆˆ   t

x

t

x
GGa   

     123

3
1

0
000 ˆˆˆ2   t

x

t

x

t

x
GGGtab   

         123

3
1

0

31

2
131

2
1 0000000 ˆˆˆ2ˆˆˆˆ   t

x

t

x

t

x

t

x

t

x

t

x

t

xx
GGGtGGGGG    

o 10 t
x

G   

 
       
   123

3
131

2
1

123

3
1

0

31

2
1

0

31

2
1

00000

0000000

ˆˆˆˆ

ˆˆˆ2ˆˆ1ˆˆ









t

x

t

x

t

x

t

x

t

x

t

x

t

x

t

x

t

x

t

x

t

x

t

x

GGGGG

GGGtGGtGG





 

o 10 t
x

G   

 
       
   123

3
131

2
3

123

3
1

0

31

2
1

0

31

2
1

00000

0000000

ˆˆˆˆˆ

ˆˆˆ2ˆ1ˆ









t

x

t

x

t

x

t

x

t

x

t

x

t

x

t

x

t

x

t

x

t

x

t

x

GGGGG

GGGtGGtGG



 
 ■

 Auslösender Faktor bezüglich des Schadens. 

1)1()3(

)1();1()3(

000

000

ˆ 







t

x

tt

x

ttt

x

S

x

S

Qf

AFAF





 
Auslösender Faktor bezüglich des Scha-

dens der Beobachtungseinheit x


 als Pro-

dukt von 24 Monate extrapolierendem 

Trendfaktor 
)1()3( 00  tt

x
f   für die Jahre 3-0t  

bis 1-0t  und Schadenquote 10ˆ t

x
Q   im Jahr 

1-0t  
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  Zukunftsextrapolation der Schäden unter 

Berücksichtigung der beobachtete Scha-

denabweichung in der Vergangenheit 

Zur 24-monatigen Extrapolation: Die Quote 10ˆ t

x
Q   erstreckt sich auf das 

gesamte Jahr 1-0t . In diesem Zeitraum verändern sich die Daten all-

mählich, so dass vereinfachend die Quote 10ˆ t

x
Q   zur Jahresmitte (01.07.) 

platziert wird. Gemäß § 15 Absatz 3 KVAV ist die Schadenerwartung auf 

18 Monate nach Ende des Beobachtungszeitraumes zu terminieren, bei 

einer Kalenderjahrbetrachtung ist dies der 1. Juli des Jahres 10t . Dem-

gemäß ist die Quote 10ˆ t

x
Q   um 24 Monate vom 1. Juli des Jahres 1-0t  auf 

den 1. Juli des Jahres 10t  zu extrapolieren. 

Ferner kann an Hand des Auslösenden Faktors 
x

SAF   bei unverändertem 

Profil  


0tk  der Grundkopfschaden 10 t

x
G   für das Jahr 10t  bestimmt 

werden durch: 00 1 t

xx

St

x
GAFG  

. 

 Zahlenbeispiel zur Berechnung gemäß alternativem Verfahren (

9,000 tG ). 

 

 

Ausgangsdaten

Jahr τ t0-3 t0-2 t0-1 t0 t0+1

S'^τ 6.350 6.750 6.800
- RZ^τ 700 750 800

+ WSE^τ 350 400 455
ST^τ (tats.) 6.000 6.400 6.455

G^t0 (rm.) 9,00 9,00 9,00 9,00
L^τ_1 82,30 87,30 93,50
L^τ_2 84,20 95,00 90,50
L^τ_3 29,60 32,60 9,50
L^τ_4 76,40 76,40 81,00
L^τ_5 46,30 46,30 50,50
k^t0_1 (rm.) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
k^t0_2 (rm.) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
k^t0_3 (rm.) 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
k^t0_4 (rm.) 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50
k^t0_5 (rm.) 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
∑ L^τ_x · k^t0_x 633,40 653,70 653,25

SR^τ (rm.) 5.701 5.883 5.879 = G^t0 (rm.) * ∑ L^τ_x · k^t0_x

Berechnung des Auslösenden Faktors gemäß alternativem Verfahren

ST^τ (tats.) 6.000 6.400 6.455
SR^τ (rm.) 5.701 5.883 5.879

Q^tau 1,0524 1,0879 1,0980

ST^τ (tats.) 6.000 6.400 6.455
∑ L^τ_x · k^t0_x 633 654 653 a b
G^^tau 9,47 9,79 9,88 0,2050 10,1233
G'^tau 9,51 9,71 9,92 10,33

Trend => 1,0413

Grenzwert für Anpassung 10 %
AF^S => 1,1433 Anp.
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 Zahlenbeispiel zur Berechnung gemäß alternativem Verfahren (

9,500 tG ). 

 

 

1.1.2.2 Abweichung bezüglich kalkulierter Sterbewahrscheinlich-

keiten. 

§ 16 „Verfahren zur Gegenüberstellung der kalkulierten Sterbe-
wahrscheinlichkeiten und der zuletzt veröffentlichten Sterbewahr-
scheinlichkeiten“ KVAV. 
(1) Die Gegenüberstellung nach § 155 Absatz 4 des Versicherungsauf-

sichtsgesetzes ist jährlich und für jede Beobachtungseinheit eines Ta-
rifs, bei der Sterbewahrscheinlichkeiten kalkulatorisch berücksichtigt 
werden, getrennt durchzuführen. 

 Als Barwert der erforderlichen Sterbewahrscheinlichkeiten ist der Leis-
tungsbarwert nach der Formel in Anlage 1 mit Rechnungszins und 
rechnungsmäßigen Kopfschäden der betrachteten Beobachtungseinheit 
sowie mit der zuletzt von der Bundesanstalt veröffentlichten Sterbeta-
fel zu bestimmen. 

 Als Barwert der kalkulierten Sterbewahrscheinlichkeiten ist der Leis-
tungsbarwert nach der Formel in Anlage 1 mit Rechnungszins, rech-
nungsmäßigen Sterbewahrscheinlichkeiten und rechnungsmäßigen 
Kopfschäden der betrachteten Beobachtungseinheit zu bestimmen. 

Ausgangsdaten

Jahr τ t0-3 t0-2 t0-1 t0 t0+1

S'^τ 6.350 6.750 6.800
- RZ^τ 700 750 800

+ WSE^τ 350 400 455
ST^τ (tats.) 6.000 6.400 6.455

G^t0 (rm.) 9,50 9,50 9,50 9,50
L^τ_1 82,30 87,30 93,50
L^τ_2 84,20 95,00 90,50
L^τ_3 29,60 32,60 9,50
L^τ_4 76,40 76,40 81,00
L^τ_5 46,30 46,30 50,50
k^t0_1 (rm.) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
k^t0_2 (rm.) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
k^t0_3 (rm.) 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
k^t0_4 (rm.) 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50
k^t0_5 (rm.) 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
∑ L^τ_x · k^t0_x 633,40 653,70 653,25

SR^τ (rm.) 6.017 6.210 6.206 = G^t0 (rm.) * ∑ L^τ_x · k^t0_x

Berechnung des Auslösenden Faktors gemäß alternativem Verfahren

ST^τ (tats.) 6.000 6.400 6.455
SR^τ (rm.) 6.017 6.210 6.206

Q^tau 0,9972 1,0306 1,0401

ST^τ (tats.) 6.000 6.400 6.455
∑ L^τ_x · k^t0_x 633 654 653 a b
G^^tau 9,47 9,79 9,88 0,2050 10,1233
G'^tau 9,51 9,71 9,92 10,33

Trend => 1,0413

Grenzwert für Anpassung 10 %
AF^S => 1,0831 keine
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 Stornowahrscheinlichkeiten dürfen bei der Berechnung der Barwerte 
gemäß den Sätzen 2 und 3 nicht berücksichtigt werden. 

 Für die Altersbereiche von 21 bis 45 Jahren, von 46 bis 70 Jahren so-
wie von 71 bis 95 Jahren ist jeweils das arithmetische Mittel der für die 
einzelnen Alter ermittelten Quotienten der gemäß Satz 2 bis 4 be-
stimmten Barwerte zu bilden. 

 Als Ergebnis der Gegenüberstellung ist das Maximum der für die drei 
Altersbereiche gemäß Satz 5 ermittelten Werte anzusehen. 

(2) Für Krankentagegeldtarife sind bei der Gegenüberstellung gemäß Ab-
satz 1 die Altersbereiche von 21 bis 45 Jahren sowie von 46 bis 65 
Jahren zu betrachten. 

Dieser Abschnitt basiert auf der Rechnungsgrundlage Sterbewahrscheinlich-

keiten, die im Kapitel „Die Rechnungsgrundlagen“ erläutert werden, Stor-

nowahrscheinlichkeiten dürfen zur Feststellung einer Abweichung nicht be-

rücksichtigt werden. 

Aus Gründen der Übersichtlichkeit wird in diesem Abschnitt ein Tarifindex 

weggelassen. 

Barwert der erforderlichen Sterbewahrscheinlichkeiten. 

erf
x

q

erf
x

q
erf
x

q

D

U
A   

Barwert der erforderlichen Sterbewahrscheinlich-

keiten bezüglich erf
xq  

r
v




1
1:  Diskontierungsfaktor zum Rechnungszins r  

erf
xq  Sterbewahrscheinlichkeiten der zuletzt von der 

BaFin veröffentlichten Sterbetafel 

 erf
x

erf
x

qerf
x

q qll  11  Lebendenordnung bezüglich erf
xq  

xk  rechnungsmäßige Kopfschäden 

xerf
x

qerf
x

q vlD :  Diskontierte Lebende zum Alter x  bezüglich erf
xq  

 
 



x

x x
erf
x

qerf
x

q kDU :  Summe diskontierte normierte Schäden ab Alter x  

bezüglich erf
xq  

Barwert der kalkulierten Sterbewahrscheinlichkeiten. 

rm
x

q

rm
x

q
rm
x

q

D

U
A   

Barwert der erforderlichen Sterbewahrscheinlich-

keiten bezüglich rm
xq  

r
v




1
1:  Diskontierungsfaktor zum Rechnungszins r  

rm
xq  rechnungsmäßige Sterbewahrscheinlichkeiten 
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 rm
x

rm
x

qrm
x

q qll  11  Lebendenordnung bezüglich rm
xq  

xk  rechnungsmäßige Kopfschäden 

xrm
x

qrm
x

q vlD :  Diskontierte Lebende zum Alter x  bezüglich rm
xq  

 
 



x

x x
rm
x

qrm
x

q kDU :  Summe diskontierte normierte Schäden ab Alter x  

bezüglich rm
xq  

Bemerkung. 

 Die beiden Barwerte unterscheiden sich nur hinsichtlich der angesetzten 

Sterbewahrscheinlichkeiten. 

Auslösender Faktor bezüglich der Sterbewahrscheinlichkeiten. 

rm
x

q

erf
x

q

x
qA

A

A
Q   

Quotient Barwert der erforder-

lichen Sterbewahrscheinlichkei-

ten durch Barwert der kalku-

lierten Sterbewahrscheinlich-

keiten je Einzelalter x  

 


45

2125
1

4521  QQ qAqA , 

 


70

4625
1

7046  QQ qAqA , 

 


95

7125
1

9571  QQ qAqA  

Arithmetische Mittel der Quoti-

enten x
qAQ  für die drei Alters-

bereiche 21 bis 45, 46 bis 70, 

71 bis 95 

 
957170464521

;;max


 QQQAF qAqAqAq  Auslösender Faktor bezüglich 

der Sterbewahrscheinlichkeiten 

als Maximum über die drei Al-

tersbereiche 

Kriterien für Prämienanpassungspflicht bezüglich der Rechnungs-

grundlage Sterbewahrscheinlichkeiten. 

 § 155 „Prämienänderungen“ Absatz 4 VAG gibt vor, dass eine Anpassung 

bei mehr als fünf Prozent Abweichung erforderlich ist – weder ein ande-

rer Prozentsatz noch eine Bewertung als vorübergehende Abweichung 

sind möglich. 

 § 203 „Prämien- und Bedingungsanpassung“ Absatz 2 VVG gibt vor, dass 

eine Anpassung bei einer nicht nur als vorübergehend anzusehender 

Veränderung durchzuführen ist – ohne Nennung eines konkreten Pro-

zentsatzes. 
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Zahlenbeispiel. 

 

x v^x q^erf_x l^erf_x K_x D^erf_x O^erf_x U^erf_x A^erf_x
neue Sterbewahrscheinlichkeiten

1 0,9756 0,01 100 10,00 97,56 975,60 8.535,20 87,49
2 0,9518 0,02 99 10,00 94,23 942,30 7.559,60 80,22
3 0,9286 0,03 97 15,00 90,07 1.351,05 6.617,30 73,47
4 0,9059 0,25 94 25,00 85,15 2.128,75 5.266,25 61,85
5 0,8838 1,00 71 50,00 62,75 3.137,50 3.137,50 50,00

x v^x q^rm_x l^rm_x K_x D^rm_x O^rm_x U^rm_x A^rm_x Q^qA_x

einkalkulierte Sterbewahrscheinlichkeiten Mittelwerte

1 0,9756 0,01 100 10,00 97,56 975,60 8.277,90 84,85 1,0311
2 0,9518 0,03 99 10,00 94,23 942,30 7.302,30 77,49 1,0352 1,0332
3 0,9286 0,03 96 15,00 89,15 1.337,25 6.360,00 71,34 1,0299
4 0,9059 0,29 93 25,00 84,25 2.106,25 5.022,75 59,62 1,0374 1,0337
5 0,8838 1,00 66 50,00 58,33 2.916,50 2.916,50 50,00

Maximum
AF^q 1,0337

Grenzwert für Anpassung 5%
Beispiel mit zwei Altersbereichen: 1 und 2 sowie 3 und 4 Anpassung keine

Q^qA 
_x^quer

jeweils ohne Ansatz 
von Storno-

wahrscheinlich-
keiten
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1.2 Darstellung der Netto- und Bruttoprämien im weite-
ren Versicherungsverlauf bei unveränderten Rech-
nungsgrundlagen. 

Netto- und Bruttoprämien im weiteren Versicherungsverlauf 
bei unveränderten Rechnungsgrundlagen. 

(1:1) 
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ungezillmerte Nettoprämie mxxP /  zum erreich-
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grundlagen 
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gezillmerte Bruttoprämie mxx

ZB /  zum erreichten Alter mx  bei 
unveränderten Rechnungsgrundlagen 

 

Herleitung ungezillmerte Nettoprämie. 

 Die – bei unveränderten Rechnungsgrundlagen – unveränderte ungezil-
lmerte Nettoprämie xP  zum erreichten Alter mx  lässt sich darstellen 

als eine Nettoprämie mxxP / , 
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mxx

mxmxx
a

V
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  ;

/ , 

 an Hand von Rechnungsgrößen zum erreichten Alter mx  unter Beach-

tung der angesparten ungezillmerten Alterungsrückstellung mxxV ;  nach 

m  Jahren; sie setzt sich zusammen aus: 

o der ungezillmerten Nettoprämie mxP   zum erreichten Alter mx ; 

o abzüglich des anrechenbaren Nettorabattes 
mx

mxx

a

V



;  aus der ungezill-

merten Alterungsrückstellung mxxV ;  zum erreichten Alter mx . 
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 Begründung: mit   mxxmxmxx aPPV  ; : 
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xmx
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  ; . ■ 

Herleitung gezillmerte Nettoprämie. 

 Die – bei unveränderten Rechnungsgrundlagen – unveränderte gezill-

merte Nettoprämie x
ZP  zum erreichten Alter mx  lässt sich darstellen 

als eine Nettoprämie mxx
ZP / , 
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Herleitung gezillmerte Bruttoprämie. 

 Die – bei unveränderten Rechnungsgrundlagen – unveränderte gezill-

merte jährliche Bruttoprämie x
ZB  zum erreichten Alter mx  lässt sich 

darstellen als eine Bruttoprämie mxx
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 an Hand von Rechnungsgrößen zum Alter mx  unter Beachtung der an-

gesparten gezillmerten Alterungsrückstellung mxx
ZV ;  nach m  Jahren; 
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1.3 Prämie nach Tarifänderung. 

§ 11 „Berechnung der Prämien bei Prämienanpassung“ KVAV. 
(1) Die Berechnung der Prämien bei Prämienanpassungen hat nach den für 

die Prämienberechnung geltenden Grundsätzen zu erfolgen. 
 Dabei ist dem Versicherten der ihm kalkulatorisch zugerechnete Anteil 

der Alterungsrückstellung nach § 341f des Handelsgesetzbuchs voll-
ständig prämienmindernd anzurechnen; dies gilt nicht für den Teil, der 
auf die Anwartschaft zur Prämienermäßigung nach § 150 Absatz 2 des 
Versicherungsaufsichtsgesetzes [gesetzlicher zehnprozentiger Beitrags-
zuschlag] entfällt und der betragsmäßig anlässlich der Prämienanpas-
sung unverändert bleibt, soweit er nicht prämienmindernd verwendet 
wird. 

(2) Für die Prämienberechnung bei Prämienanpassungen sind die Formeln 
des Abschnitts B der Anlage 1 oder andere geeignete Formeln, die den 
anerkannten Regeln der Versicherungsmathematik entsprechen, zu 
verwenden. 

 Eine dabei erforderliche Absenkung des Rechnungszinses um mehr als 
0,4 Prozentpunkte kann stufenweise in Zeiträumen von zwölf Monaten 
ab dem Zeitpunkt der Prämienanpassung erfolgen, wobei sich die 
Höchstzahl der Stufen aus der gleichmäßigen Verteilung der erforderli-
chen Absenkung auf Stufen von 0,3 Prozentpunkten ergibt. 

 Weitere Möglichkeiten der Verwendung von Mitteln zur Begrenzung von 
Prämienerhöhungen bleiben unberührt. 

 In die Prämien der Versicherten, die das 45. Lebensjahr vollendet ha-
ben, dürfen keine erneuten einmaligen Kosten eingerechnet werden. 

 

§ 13 „Anrechnung der erworbenen Rechte und der Alterungsrück-
stellung bei einem Tarifwechsel“ KVAV. 
(1) Bei einem Wechsel in Tarife mit gleichartigem Versicherungsschutz ist 

für jeden Leistungsbereich dem Versicherten der ihm kalkulatorisch zu-
gerechnete Anteil der Alterungsrückstellung nach § 341f des Handels-
gesetzbuchs mit Ausnahme des Teils, der auf die Anwartschaft zur Prä-
mienermäßigung nach § 150 Absatz 2 des Versicherungsaufsichtsge-
setzes [gesetzlicher zehnprozentiger Beitragszuschlag] entfällt und der 
betragsmäßig anlässlich des Tarifwechsels unverändert bleibt, vollstän-
dig prämienmindernd anzurechnen. 

 Die Anrechnung kann so weit begrenzt werden, dass die für diesen 
Leistungsbereich zu zahlende anteilige Prämie die Prämie zum ur-
sprünglichen Eintrittsalter nicht unterschreitet. 

 In diesem Fall ist der nicht angerechnete Teil der Alterungsrückstellung 
der Rückstellung zur Prämienermäßigung im Alter des Versicherten 
gutzuschreiben. 

 Das ursprüngliche Eintrittsalter ist das Alter des Versicherten, zu dem 
für ihn erstmals nach Vollendung des 21. Lebensjahres eine auf die ge-
samte Vertragslaufzeit bezogene Alterungsrückstellung bei dem Kran-
kenversicherungsunternehmen gebildet worden ist. 

(2) Bei Versicherten, die nach einem Wechsel gemäß § 204 Absatz 1 Num-
mer 2b des Versicherungsvertragsgesetzes im Basistarif versichert 
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sind, wird bei einem Wechsel in Tarife mit gleichartigem Versiche-
rungsschutz während der ersten 18 Monate seit Beginn der Versiche-
rung im Basistarif abweichend von Absatz 1 Satz 1 nur die seit Beginn 
der Versicherung im Basistarif gebildete Alterungsrückstellung prä-
mienmindernd angerechnet. 

 Bei Versicherten, die nach einem Wechsel gemäß § 14 Absatz 5 Satz 2 
im Basistarif eines dritten Krankenversicherers versichert sind, wird bei 
einem Wechsel in Tarife mit gleichartigem Versicherungsschutz nur der 
Betrag angerechnet, der seit dem erstmaligen Wechsel in den Basista-
rif entstanden ist. 

 Der nicht angerechnete Teil der Alterungsrückstellung ist in diesen Fäl-
len zu Gunsten der Senkung des Zuschlags gemäß § 8 Absatz 1 Num-
mer 7 zu verwenden. 

(3) Der Wegfall eines Leistungsbereiches kann als Teilstorno angesehen 
werden. 

 Dies gilt auch, wenn der Versicherte lediglich einen Teil des Tagegeldes 
innerhalb der Leistungsbereiche nach § 12 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 
und 4 bis 7 kündigt. 

 Ist der Versicherte bedingungsgemäß verpflichtet, seinen Versiche-
rungsschutz herabzusetzen, ist ihm die vorhandene Alterungsrückstel-
lung entsprechend Absatz 1 anzurechnen. 

 Wenn eine Rückstellung für Beitragsermäßigung im Alter nicht zu bil-
den ist, ist die Alterungsrückstellung über die Begrenzung nach Absatz 
1 Satz 2 hinaus prämienmindernd anzurechnen. 

(4) Stellt der Versicherte nach einer Herabsetzung nach Absatz 3 Satz 3 
seinen ursprünglichen Versicherungsschutz innerhalb von fünf Jahren 
ganz oder teilweise wieder her, ist der nach Absatz 1 Satz 3 zum Zeit-
punkt der Herabsetzung gutgeschriebene Teil der Alterungsrückstel-
lung sofort prämienmindernd anzurechnen. 

(5) Für die Prämienberechnung bei Umstufungen sind die Formeln des Ab-
schnitts B der Anlage 1 oder andere geeignete Formeln, die den aner-
kannten Regeln der Versicherungsmathematik entsprechen, zu ver-
wenden. 

 Bei einer Umstufung, die zu einer niedrigeren Prämie führt, sowie bei 
Wiederherstellung des ursprünglichen Versicherungsschutzes nach Ab-
satz 4 dürfen nicht erneut einmalige Abschlusskosten eingerechnet 
werden. 
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Systematische Beitragsverläufe. 

 

 

1.3.1 Das allgemeine Verfahren. 

Jahresbruttoprämie nach Tarifänderung. (1:2) 
Jahresbruttoprämie 

);(/ jiB mxx   nach Tarif-

änderung ji mxx  /   

=  Jahresnettoprämie )( jP mx   des Tarifs j   

 - Jahresnettorabatt );(/ jiR mxx
Z

   

 + Zillmerprämie );( jiZP mx    

 + Jahresstückkosten )(|/ jmxsj   des Tarifs j   

 + beitragsproportionaler Zuschlag 
);()( ;|/ jiBj mxxmxsj    bezüglich Tarif j  

 

);( jiZ
mx   

Zillmerstatz auf den mo-
natlichen Mehrbeitrag 

)(
~

);(
~

/ iBjiB x
Z

mxx   zur 

Deckung der Umstel-
lungskoten 

 )();(
)(12

);(
);( / iBjiB

ja

ji
jiZP x

Z
mxx

mx

Z
mx

mx 


 







 Zillmerprämie 

 

B^Z_x(i)

mit AR-Anrechnung
B^Z_x+m(j)

B^Z_x(j)

x x+m

Tarifänderung Tarif i → Tarif j: Höherstufung
Beitragszahlungen bei jeweils unveränderten Rechnungsgrundlagen

B^Z_x(i)

mit AR-Anrechnung

B^Z_x+m(j)

B^Z_x(j)

x x+m

Tarifänderung Tarif i → Tarif j: Niederstufung
Beitragszahlungen bei jeweils unveränderten Rechnungsgrundlagen
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Jahresbruttoprämie nach Tarifänderung: allgemeine Darstel-
lung. 

(1:3) 

Jahresbruttoprämie );(/ jiB mxx   für 

ji mxx  /  

allgemeine Darstellung 
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 );(;)(min);( // jiBjBjiB mxxmx
Z

mxx    

 

Bemerkung. 

 Bei einer Tarifänderung ji mxx  /  können Umstellungskosten erhoben 

und somit in die Prämie eingerechnet werden, zum einen 

o kann bei einer Prämienanpassung bis Vollendung des 45. Lebensjah-

res (§ 11 „Berechnung der Prämien bei Prämienanpassung“ Absatz 2 

Satz 2 KVAV) oder zum anderen 

o bei einer Tarifänderung (§ 13 „Anrechnung der erworbenen Rechte 

und der Alterungsrückstellung bei einem Tarifwechsel“ Absatz 5 

KVAV) 

 der monatliche Mehrbeitrag )(
~

);(
~

/
alt

x
Zneualt

mxx iBiiB   resp. 

)(
~

);(
~

/ iBjiB x
Z

mxx   mit dem Multiplikator );( neualtZ
mx ii  resp. );( jiZ

mx 

verprovisioniert werden. Dies ist jedoch nun dann möglich, wenn durch 

die Tarifänderung ein positiver Mehrbeitrag entsteht (beispielsweise bei 

Beitragserhöhungen oder Tarifwechsel mit Höherstufungen). 

 Auf Grund von § 146 „Substitutive Krankenversicherung“ Absatz 2 VAG, 

dass nämlich Prämien für das Neugeschäft nicht niedriger sein dürfen 

als für den Altbestand, ist der neue vorläufige Beitrag );(/ jiB mxx   mit 

dem Tarifbeitrag )( jB mx
Z

  des Tarifs j  zum erreichten Alter mx  zu 

minimieren: 

  );(;)(min);( // jiBjBjiB mxxmx
Z

mxx   . 

 § 13 „Anrechnung der erworbenen Rechte und der Alterungsrückstellung 

bei einem Tarifwechsel“ Absatz 1 KVAV gestattet, dass der neue Beitrag 
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);(/ jiBeffektiv
mxx   so weit begrenzt werden kann, dass er den tariflichen Beitrag 

)(
0

jBx
Z  (ohne Anrechnung von Alterungsrückstellungen) zum ursprüng-

lichen Eintrittsalter 0x  nicht unterschreitet: 

  );(;)(max);( // 0
jiBjBjiB mxxx

Zeffektiv
mxx   . 

 Das ursprüngliche Eintrittsalter 0x  in einen Tarif ist dasjenige Alter ab 

21 der versicherten Person, zu dem erstmals eine auf die gesamte Ver-

tragslaufzeit des Tarifs bezogene Alterungsrückstellung gebildet wird. 

  Diese Maximierung wird in bei den Berechnungen in diesem Abschnitt 

nicht berücksichtigt. 

 Derjenige Teil der Alterungsrückstellung, der auf Grund der Beitrags-

hochsetzung zu keinem Rabatt führt, ist für die Beitragsstabilität ab Alter 

65 resp. Beitragssenkung ab Alter 80 zu verwenden. 

Prämienkomponenten und Berechnung. 

 Die vorläufige Jahresbruttoprämie );(/ jiB mxx  , 

 
);()()();();()(

);(

;|/|///

/

jiBjjjiZPjiRjP

jiB

mxxmxsjmxsjmxxmxx
Z

mx

mxx








 

 nach einer Tarifänderung ji mxx  /  vom Tarif i  zum Tarif j  zum Än-

derungsalter mx  bezüglich des ursprünglichen Eintrittsalters x  setzt 

sich zusammen aus (analog x
Z

sjsjxxx
Z BZPPB  //  – diese aller-

dings ohne Anrechnung von Alterungsrückstellung): 

o der (ungezillmerten) Nettoprämie )( jP mx   des Tarifs j  zum Ände-

rungsalter mx ; 

o abzüglich des im Tarif j  anrechenbaren Nettorabattes );(/ jiR mxx
N

  

aus der angesparten gezillmerten Alterungsrückstellung )(; iV mxx
Z

  

bezüglich der m -jährigen Versicherungszeit im Tarif i : 

 
)(

)(
);( ;

/
ja

iV
jiR

mx

mxx
Z

mxx
N





   

 (d.h. aus der eingebrachten Alterungsrückstellung )(; iV mxx   kann 

während der Zugehörigkeit zum Kollektiv des Tarifs j  der Rabatt 

);(/ jiR mxx
N

 , )(

)(

/
;);( ja

iV

mxx
N

mx

mxx
Z

jiR


  finanziert werden); 
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o den Umstellungskosten als Zillmerprämie );( jiZP mx   zum monatli-

chen Zillmersatz );( jiZ
mx   auf den monatlichen Mehrbeitrag 

)(
~

);(
~

/ iBjiB x
Z

mxx   (analog x
Z

ax BZP
x

Z
x  12

 ): 
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Z
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Z
mx

mx 


 







; 

o den Stückkosten )(|/ jmxsj   des Tarifs j ; 

o dem Zuschlag );()( ;|/ jiBj mxxmxsj    aus dem beitragsproportiona-

lem Zuschlag )(|/ jmxsj   des Tarifs j  auf die Bruttoprämie 

);(; jiB mxx  . 

 Die Jahresbruttoprämie );(/ jiB mxx   nach einer Tarifänderung ji mxx  /  

vom Tarif i  zum Tarif j  zum Änderungsalter mx  bezüglich des ur-

sprünglichen Eintrittsalters x  lässt sich darstellen: 

o bezüglich der Nettopärmie )( jP mx  : 
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o bezüglich der gezillmerten Bruttoprämie )( jB mx
Z

 : 
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 Abschließend erfolgt die Minimierung mit )( jB mx
Z

  zu: 

  );(;)(min);( // jiBjBjiB mxxmx
Z

mxx   . 
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Herleitung. 
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Alternative Herleitung mittels Äquivalenzprinzip. 

 Netto: 

o Ausgabenseite: );()()( jiZBjAjG mxmx    mit 

 )();();();( /12
1 iBjiBjijiZB x

Z
mxx

Z
mxmx    . 

o Einnahmenseite: )();()( ;/ iVjiPja mxx
Z
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Z

mx   . 

o Äquivalenzprinzip: 
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Bemerkung. 

Nun wird nun eine Tarifänderung ii mxx  /  vom Tarif i  auf sich selbst zum 

Änderungsalter mx  bezüglich des ursprünglichen Eintrittsalters x  durch-

geführt, also alleinig das Älterwerden ohne Änderung der Rechnungsgrund-
lagen betrachtet. Der Beitrag );(/ iiB mxx   , ergibt sich gemäß Formel (1:3, 

p. 33) 
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dabei ist 0);(  jiZ
mx , da hierfür keine Umstellungskosten eingerechnet 

werden können, zu 
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  mxsjx
Z

mxmx

mxsj

PPP 






 |/

|/1

1
 

mxsj
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ZP










|/

|/

1
. 

D.h. es ist 
mxsj

mxsjx
Z

mxx

P
iiB











|/

|/
/

1
);( , was der Beitragsberechnung ohne 

Änderung der Rechnungsgrundlagen entspricht, da die gezillmerte Net-

toprämie x
ZP  seit dem ursprünglichen Eintrittsalters x  unterändert bleibt 

und sich ggf. lediglich die Zuschläge mxsj  |/  und mxsj  |/ an das erreichte 

Alter mx  angepasst haben. 

Die unterschiedlichen Beitragsänderungsverfahren. 
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Zahlenbeispiel. 
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Formel (1:3, p. 33). 

 

 

 

1.3.2 Berechnung gemäß KVAV. 

Anlage 1 (zu § 10 Absatz 5, § 11 Absatz 2 und § 13 Absatz 5). 
Prämienberechnung nach § 10 Absatz 5, § 11 Absatz 2 und § 13 
Absatz 5. KVAV. 
B. Prämienberechnung bei Prämienanpassungen und Umstufun-
gen. 
Die Rechnungsgrundlagen, die vor dem Zeitpunkt der 
Prämienanpassung gegolten haben, werden mit einem 
hochgestellten „ a “ gekennzeichnet. 

eigene 
Bezeichnungen 

x   = einmalige Sanierungs- oder unmittel-
bare Abschlusskosten, gemessen im 
Mehrfachen der Differenz zwischen 

);(
12
1 jiZ

x  

r: 2,5%

x x_spez. j/s q_x w_x s_x l_x v^x D_x N_x a_x K_x GO_x GU_x GA_x P_x

1 x_α j 0,01 0,08 0,09 100 0,9756 97,56 369,72 3,79 10,00 975,60 6.832,85 70,04 18,48 10,6% 2,00 1,05 17,0% 32,11 5,46 19,68 28,12 2,34
2 x_N j 0,03 0,08 0,11 91 0,9518 86,62 272,16 3,14 10,00 866,20 5.857,25 67,62 21,54 10,6% 2,00 1,06 17,0% 32,11 5,46 23,16 32,01 2,67
3 j 0,03 0,07 0,10 81 0,9286 75,22 185,54 2,47 15,00 1.128,30 4.991,05 66,35 26,86 10,6% 2,00 1,08 17,0% 32,11 5,46 29,45 39,05 3,25
4 s 0,29 0,03 0,32 73 0,9060 66,13 110,32 1,67 25,00 1.653,25 3.862,75 58,41 34,98 10,6% 1,00 1,06 14,0% 30,73 4,30 37,34 46,58 3,88
5 x_ω s 1,00 0,00 1,00 50 0,8839 44,19 44,19 1,00 50,00 2.209,50 2.209,50 50,00 50,00 10,6% 0,00 1,00 14,0% 30,73 4,30 50,00 60,74 5,06

r: 2,0%

1 0,01 0,09 0,10 100 0,9804 98,04 376,32 3,84 11,00 1.078,44 8.949,71 91,29 23,77 10,6% 3,00 1,08 17,0% 43,72 7,43 26,27 37,70 3,14
2 0,02 0,08 0,10 90 0,9612 86,51 278,28 3,22 11,00 951,61 7.871,27 90,99 28,26 10,6% 3,00 1,10 17,0% 43,72 7,43 31,83 43,92 3,66
3 0,03 0,07 0,10 81 0,9423 76,33 191,77 2,51 22,00 1.679,26 6.919,66 90,65 36,12 10,6% 3,00 1,13 17,0% 43,72 7,43 41,78 55,05 4,59
4 0,25 0,02 0,27 73 0,9238 67,44 115,44 1,71 35,00 2.360,40 5.240,40 77,70 45,44 10,6% 1,50 1,09 14,0% 41,78 5,85 50,06 62,54 5,21
5 1,00 0,00 1,00 53 0,9057 48,00 48,00 1,00 60,00 2.880,00 2.880,00 60,00 60,00 10,6% 0,00 1,00 14,0% 41,78 5,85 60,00 73,66 6,14

Tarif j 
(i^neu)

Δ~ ^r 
_j/s

B^Z ^r 
_j/s P^Z_x B^Z _xΓ _j/s

B~^Z 
_xα^Z_x z_xΔ_j/s

Tarif i 
(i^alt)

Tarif i (i^alt) alter Tarifstand Tarif j (i^neu) neuer Tarifstand

GA_x P^Z_x a_x V_1;3 B^Z _x a_x Δ_j/s P_x Γ _j/s B^Z _x

x 1 19,68 28,12
x+m 3 66,35 2,47 2,51 10,6% 89,4% 1,00 36,12 7,43 55,05

17,74

alpha^
Z (i;j)1-Δ_j/s

Beitrag nach Tarifänderung Tarif i (i^alt) --> _1;3 Tarif j (i^neu) vor Limitierung

1. Faktor Bruch 1,16

2. Faktor  1. Summand 36,12
- 2. Summand 7,07
+ 3. Summand 7,43
- 4. Summand 0,93

35,55
neuer Beitrag
B^quer_1;3(i;j) 41,24
B_3(j) Minimierung mit 55,05
B_1;3(i;j) Jahresbeitrag 41,24
B~_1;3(i;j) Monatsbeitrag 3,44

Mehrbeitrag bzgl. B~^Z _1(i) Zuschlag bzgl. B~^Z _1(j)
B~^Z _1(i) 2,34 B~^Z _1(j) 3,14
I~_1;3(i;j) 1,10 J~_1;3(i;j) 0,30

Abschlag bzgl. B~^Z _3(j)
B~^Z _3(j) 4,59
H~_1;3(i;j) 1,15

17,74 / 2,51 =
7,43 =

( [ 1,00 ] / [ 12 · 2,51 ] ) · 28,12 =
36,12 - 7,07 + 7,43 - 0,93 =

1,16 · 35,55 =

41,24 / 12 =

[ 12 · 2,51] / [ 12 · 2,51 · 89,4 % - 1,00 ] =

36,12 =

3,44 - 3,14 =

4,59 - 3,44 =

3,44 - 2,34 =
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neuer und alter Jahresprämie des be-
reits Versicherten 

u  = erreichtes Alter zum Zeitpunkt der Prä-
mienanpassung 

mx  

aB  = bisher gezahlte Prämie )(iBx
Z  

Jährliche Bruttoprämie eines u -jährigen Versicherten 
nach der Prämienanpassung: 
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Der Ausdruck für a/n
uB  ändert sich entsprechend, wenn 

- ein Kostenzuschlagssystem nach § 8 Absatz 4 Satz 4 
[prozentuale Kostenzuschläge auf jeweilige Tarifprä-
mie zum ursprünglichen Eintrittsalter] verwendet 
wird, 

- die einmaligen Sanierungskosten in anderer Weise 
eingerechnet werden, 

- die unmittelbaren Abschlusskosten bei Umstufung in 
anderer Weise eingerechnet werden oder 

- eine andere Formel für die Berechnung der Prämie 
des Neuzugangs nach § 10 Absatz 5 verwendet wird. 

Interpolationen der Rechenwerte auf den Zeitpunkt der 
Prämienanpassung oder der Umstufung sind zulässig. 

hier:  ,   ohne 
Unterscheidung 

nach sj /  

Nachweis der Gleichheit von ohne Unterscheidung der Stückkosten  ,   
nach sj /  
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mäß Formel (1:3, p. 33): 
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  gemäß (7:33) für Tarif j  zum Alter mx    
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1.3.3 Das Mehrbeitragsverfahren. 

Jahresbruttoprämie nach Tarifänderung: mittels Mehrbei-
trag. 

(1:4) 

Jahresbruttoprämie );(/ jiB mxx   für ji mxx  /  mittels Mehrbeitrag 
);(/ jiI mxx   

);()();( // jiIiBjiB mxxx
Z

mxx    
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Prämienkomponenten und Berechnung. 

 Die Jahresbruttoprämie );(/ jiB mxx  , 

 );()();( // jiIiBjiB mxxx
Z

mxx   , 

 nach Tarifänderung ji mxx  /  vom Tarif i  zum Tarif j  zum Änderungs-

alter mx  bezüglich des ursprünglichen Eintrittsalters x  setzt sich zu-

sammen aus: 

o der bisher zu zahlenden gezillmerter Bruttoprämie )(iBx
Z  des Tarifs 

i  zum Eintrittsalter x , 

o zuzüglich des Mehrbeitrags );(/ jiI mxx  : 

 Der Mehrbeitrag );(/ jiI mxx   lässt sich darstellen als: 
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 mit anschließender die Minimierung bezüglich )()( iBjB x
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Herleitung. 
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gemäß Formel (1:3, p. 33): 
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1.3.4 Das Zuschlagsverfahren. 

Jahresbruttoprämie nach Tarifänderung: mittels Zuschlag. (1:5) 
Jahresbruttoprämie );(/ jiB mxx   für 

ji mxx  /  

mittels Zuschlag );(/ jiJ mxx   

);()();( // jiJjBjiB mxxx
Z
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Prämienkomponenten und Berechnung. 
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Z

mxx   , 

 nach Tarifänderung ji mxx  /  vom Tarif i  zum Tarif j  zum Änderungs-

alter mx  bezüglich des ursprünglichen Eintrittsalters x  setzt sich zu-

sammen aus: 

o der gezillmerten Bruttoprämie )( jBx
Z  im Tarif j  zum ursprünglichen 

Eintrittsalter x  

o zuzüglich des Zuschlags );(/ jiJ mxx  . 

 Der Zuschlag );(/ jiJ mxx   lässt sich darstellen als: 
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Herleitung. 
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Interpretation des Zuschlages. 

 );(/ jiJ mxx   mit );()();( // jiJjBjiB mxxx
Z

mxx   : 

o Finanzierung der Lücke in der Alterungsrückstellung gegenüber x -

Jährigen; 

o Berücksichtigung der Zillmerung des Mehrbeitrages; 

o ggf. Reduzierung der Zuschläge bei Überschreiten der Altersgrenze 
sj/ ; 

o ggf. Minimierung mit )()( jBjB x
Z

mx
Z  . 
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Bemerkung. 

 Bei Nicht-Überschreiten der Altersgrenze sj/  ist )()( |/|/ jj xsjmxsj    

und )()( |/|/ jj xsjmxsj    und damit 
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1.3.5 Das Abschlagsverfahren. 

Jahresbruttoprämie nach Tarifänderung: mittels Abschlag. (1:6) 
Jahresbruttoprämie );(/ jiB mxx   für 

ji mxx  /  

mittels Abschlag 
);(/ jiH mxx 
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 );(;0max);( // jiHjiH mxxmxx    

Prämienkomponenten und Berechnung. 

 Die Jahresbruttoprämie );(/ jiB mxx  , 

 );()();( // jiHjBjiB mxxmx
Z

mxx   , 

 nach Tarifänderung ji mxx  /  vom Tarif i  zum Tarif j  zum Änderungs-

alter mx  bezüglich des ursprünglichen Eintrittsalters x  setzt sich zu-

sammen aus: 

o der gezillmerten Bruttoprämie )( jB mx
Z

  im Tarif j  zum Änderungs-

alter mx  

o abzüglich des Abschlags );(/ jiH mxx  . 

 Der Abschlag );(/ jiH mxx   lässt sich darstellen als: 

  
  );()(1)(12

)()();()(12)()(

);(

|/

;

/

jijja

iBjBjiiVjBj

jiH

Z
mxmxsjmx

x
Z

mx
ZZ

mxmxx
Z

mx
ZZ

mx

mxx















  

  mit anschließender die Maximierung bezüglich 0 zu: 

  );(;0max);( // jiHjiH mxxmxx   . 
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Herleitung. 
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gemäß Formel (1:3, p. 33): 
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 ■ 

Interpretation des Abschlages. 

 );(/ jiH mxx   mit );()();( // jiHjBjiB mxxmx
Z

mxx   : 

o Herausrechnung der Zillmerung im Beitrag der mx -Jährigen; 

o Berücksichtigung der vorhandenen Alterungsrückstellung; 

o Einrechnung der Zillmerung des Mehrbeitrages; 

o ggf. Maximierung mit 0. 
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1.3.6 Spezialfälle. 

1.3.6.1 Tarifänderung ohne Umstellungskosten. 

Jahresbruttoprämie nach Tarifänderung: ohne Umstellungs-
kosten. 

(1:7) 

Jahresbruttoprämie );(/ jiB mxx   für ji mxx  /  bei Tarifänderung 

ohne Umstellungskosten, d.h. 0);(  jiZ
mx , mittels Abschlag 

);(/ jiH mxx   
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Darstellung und Berechnung. 

 Die Jahresbruttoprämie );(/ jiB mxx   nach Tarifänderung ji mxx  /  vom 

Tarif i  zum Tarif j  

o ohne Einrechnung von Umstellungskosten, d.h. 0);(  jiZ
mx , 

 zum Änderungsalter mx  bezüglich des ursprünglichen Eintrittsalters x  

lässt sich darstellen als: 
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 Für Prämienanpassungen ist es gebräuchlich, keine Umstellungskosten 

einzurechnen, da dies ab Vollendung des 45. Lebensjahres § 11 „Be-

rechnung der Prämien bei Prämienanpassung“ Absatz 2 Satz 2 KVAV 

untersagt. Auch bei Niederstufungen, das sind Tarifwechsel ohne Mehr-

beitrag, werden keine Umstellungskosten eingerechnet. 

Herleitung. 

 Mit 

    )()()(1

);(

)(12

);(

)(

)(

|/);()(1)(12

)(12

/

;

|/

iBjBj

jiB

x
Z

ja

ji

ja

iV

mxmxsjjijja

ja

mxx

mx

Z
mx

mx

mxx
Z

Z
mxmxsjmx

mx 

























 

gemäß Formel (1:3, p. 33): 



Tarifänderungen.  54 

 

 );(/ jiB mxx   

 
 

































)(
)(12

);(
)(

)(

)(
)(

);()(1)(12

)(12

|
;

|/

iB
ja

ji
j

ja

iV
jP

jijja

ja

x
Z

mx

Z
mx

mxj/s

mx

mxx
Z

mx

Z
mxmxsjmx

mx




 

 
 

 































)(
)(12

0

)(

)(
)()(1

0)(1)(12

)(12

;

|/

|/

iB
jaja

iV
jBj

jja

ja

x
Z

mxmx

mxx
Z

mxmxsj

mxsjmx

mx

 

  






















 )(

)(
)()(1

)(1

1 ;

|/

|/ ja

iV
jBj

j mx

mxx
Z

mxmxsj

mxsj

 

o mit   



 a

BZ

sj

ZZ

BB





|/112
   

 )(1)(12

)()(

|/

)()(
jja

jBj
mx

Z
mx

mxsjmx

mx
ZZ

mxjBjB







   : 

 

 
  
















































)(

)(

)(1)(12

)()(
)()(1

)(1

1

;

|/

|/

|/

ja

iV

jja

jBj
jBj

j

mx

mxx
Z

mxsjmx

mx
ZZ

mx
mx

Z
mxsj

mxsj


 

 

   
  


































)(

)(

)(1)(12

)()()(1
)()(1

)(1

1

;

|/

|/
|/

|/

ja

iV

jja

jBjj
jBj

j

mx

mxx
Z

mxsjmx

mx
ZZ

mxmxsj
mx

Z
mxsj

mxsj


 

 
































)(

)(

)(12

)()(

)(1

1
)( ;

|/ ja

iV

ja

jBj

j
jB

mx

mxx
Z

mx

mx
ZZ

mx

mxsj

mx
Z 

 

 
  )()(1

)()()(
)(

|/

;12
1

jaj

iVjBj
jB

mxmxsj

mxx
Z

mx
ZZ

mx

mx
Z













 

o abschließende Minimierung mit )( jB mx
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 mit );(/ jiH mxx  , );()();( // jiHjBjiB mxxmx
Z

mxx    gemäß Formel (1:6, 

p. 50): 
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Bemerkung. 

 Für ji mxx  /  ohne Einrechnung von Umstellungskosten ergibt sich der 

neue Beitrag );(/ jiB mxx  : 

o aus der Bruttoprämie )( jB mx
Z

  des Zieltarifs j  zum Änderungsalter 

mx ; 

o abzüglich eines Bruttozillmerrabattes 
  )()(1
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 zur Bruttoprä-
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  des Zieltarifs j  zum Änderungsalter mx ; 

o abzüglich eines Bruttorabattes 
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Z







 aus der vorhandenen 

gezillmerten Alterungsrückstellung )(; iV mxx
Z

  im Ausgangstarif i  zum 

Änderungsalter mx ; 

o ggf. Minimierung mit )( jB mx
Z

 . 

 Zur Alterungsrückstellung bei Tarifänderung ohne Einrechnung von Um-

stellungskosten Abschnitt 1.4.2, p. 74. 
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1.3.6.2 Änderung der Kopfschäden mit Umstellungskosten. 

Jahresbruttoprämie nach Tarifänderung: Änderung der Kopf-
schäden mit Umstellungskosten. 

(1:8) 

Jahresbruttoprämie );(/
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der Kopfschäden mit Einrechnung von Umstellungskosten bezüglich 
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Darstellung und Berechnung. 

 Die Jahresbruttoprämie );(/
neualt

mxx iiB   nach Prämienanpassung 
neu

mxx
alt ii  /  

o mit Einführung geänderter Kopfschäden )( neu
x iK  

o unter Beibehaltung aller anderen Rechnungsgrundlagen, welche so-

dann mit dem gemeinsamen Tarifindex i  bezeichnet werden, 

o und gleichem monatlichen Zillmersatz );( neualtZ
mx ii  auf den monat-

lichen Mehrbeitrag, d.h. )();( iii Z
x
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mx   , 

 zum Änderungsalter mx  bezüglich des ursprünglichen Eintrittsalters x  

lässt sich darstellen: 
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 mit anschließender die Maximierung bezüglich 0 zu: 

  );(;0max);( // jiHjiH mxxmxx   . 

Herleitung. 

 Darstellung an Hand des Abschlages );(/
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sichtigung der Maximierung): 
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o entsprechende Erweiterung um 
   )(1)(12)(1)(12 |/|/ iiaiia mxsjmxmxsjmx   : 
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 □ 

 Darstellung an Hand des Mehrbeitrags );(/
neualt

mxx iiI  ,  );(/
neualt

mxx iiB  

);()( /
neualt

mxx
alt

x
Z iiIiB   gemäß Formel (1:4, p . 45): 

 );(/
neualt

mxx iiI   
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 )();(/
alt

x
Zneualt

mxx iBiiB    

o mit dem Abschlag );(/
neualt

mxx iiH  , 

);()();( //
altneu

mxx
neu

mx
Zaltneu

mxx iiHiBiiB    gemäß Formel (1:6, p. 

50 – ohne Berücksichtigung der Maximierung): 
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 □■ 

Bemerkung. 

 Bei Nicht-Überschreiten der Altersgrenze sj/  ist )()( |/|/ jj xsjmxsj    

sowie )()( |/|/ jj xsjmxsj   , so dass der Mehrbeitrag );(/
neualt

mxx iiI   resp. 

der Abschlag );(/
neualt

mxx iiH   bei einer Änderung der Kopfschäden mit 

Einrechnung von Umstellungskosten beträgt: 

 )()();(/
alt

mx
Zneu

mx
Zneualt

mxx iBiBiiI   , 

 )()();(/
alt

x
Zalt

mx
Zneualt

mxx iBiBiiH   , 

 ansonsten werden die Änderungen zwischen j  und s  sowie zwischen 

j  und s  berücksichtigt. 

 An Hand des Mehrbeitrags );(/
neualt

mxx iiI  ,  );(/
neualt

mxx iiI  

  )()( alt
mx

Zneu
mx

Z iBiB  wird sichtbar, dass sich eine Änderung der 

Kopfschäden – bei ansonsten unveränderten Rechnungsgrundlagen – 

mit Einrechnung von Umstellungskosten für den Bestand unabhängig 

von Eintrittsalter x  in absoluter Höhe gleich aus auswirkt (abgesehen 

von der Zuschlagsreduktion, die alters- und nicht prämienanpassungs-

bedingt ist). 
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1.3.6.3 Änderung der Kopfschäden ohne Umstellungskosten. 

Jahresbruttoprämie nach Tarifänderung: Änderung der 
Kopfschäden ohne Umstellungskosten. 

(1:9) 

Jahresbruttoprämie );(/
neualt

mxx iiB   für neu
mxx

alt ii  /  bei Änderung 

der Kopfschäden ohne Einrechnung von Umstellungskosten 

 

);()();( //
neualt

mxx
alt

x
Zneualt

mxx iiIiBiiB   , 

 );(;)()(min);( // jiIiBiBjiI mxx
alt

x
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mx
Z

mxx   , 
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 mittels Mehrbeitrag );(/
neualt

mxx iiI   

);()();( //
altneu

mxx
neu

mx
Zneualt

mxx iiHiBiiB   , 

 );(;0max);( // jiHjiH mxxmxx   ,
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)()(
);(



 

 

 mittels Abschlag );(/
neualt

mxx iiH   

Darstellung und Berechnung. 

 Die Jahresbruttoprämie );(/
neualt

mxx iiB   nach Prämienanpassung 
neu

mxx
alt ii  /  

o mit Einführung geänderter Kopfschäden )( neu
x iK  

o unter Beibehaltung aller anderen Rechnungsgrundlagen, welche so-

dann mit dem gemeinsamen Tarifindex i  bezeichnet werden, 

o ohne Einrechnung von zusätzlichen Umstellungskosten, 

0);( 
neualtZ

mx ii , 

 zum Änderungsalter mx  bezüglich des ursprünglichen Eintrittsalters x  

lässt sich darstellen: 

o mittels Mehrbeitrag );(/
neualt

mxx iiI  : 

 );()();( //
neualt

mxx
alt

x
Zneualt

mxx iiIiBiiB   , 
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 mit anschließender die Minimierung bezüglich )()( alt
x

Zneu
mx

Z iBiB   

zu: 

  );(;)()(min);( // jiIiBiBjiI mxx
alt

x
Zneu

mx
Z

mxx   . 

o mittels Abschlag );(/
neualt

mxx iiH  : 

 );()();( //
altneu
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mx
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 mit anschließender die Maximierung bezüglich 0 zu: 

  );(;0max);( // jiHjiH mxxmxx   . 

Herleitung. 

 Auf den gemeinsamen Tarifindex i  wird teilweise aus Gründen der Über-

sichtlichkeit verzichtet. 

 Darstellung an Hand des Abschlages );(/
neualt

mxx iiH  ,  );(/
altneu

mxx iiB  

);()( /
altneu

mxx
neu

mx
Z iiHiB    gemäß Formel (1:6, p. 50 – ohne Berück-

sichtigung der Maximierung): 
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 □ 

 Darstellung an Hand des Mehrbeitrags );(/
neualt

mxx iiI  ,  );(/
neualt

mxx iiB  

);()( /
neualt

mxx
alt

x
Z iiIiB   gemäß Formel (1:4, p . 45): 

 );(/
neualt

mxx iiI   



Tarifänderungen.  65 

 

 )();(/
alt
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mxx iBiiB    

o mit dem Abschlag );(/
neualt

mxx iiH  , per 
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mxx iiHiBiiB    gemäß Formel (1:6, p. 

50 – ohne Berücksichtigung der Maximierung): 
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 □■ 

Bemerkung. 

 Bei Nicht-Überschreiten der Altersgrenze sj/  ist )()( |/|/ jj xsjmxsj    

sowie )()( |/|/ jj xsjmxsj   , so dass der Mehrbeitrag );(/
neualt

mxx iiI   resp. 

der Abschlag );(/
neualt

mxx iiH   bei einer Änderung der Kopfschäden ohne 

Einrechnung von Umstellungskosten beträgt: 
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 )()();(/
alt

mx
neu

mx
neualt

mxx iBiBiiI   , 
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mxx iBiB
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, 

 ansonsten werden die Änderungen zwischen j  und s  sowie zwischen 

j  und s  berücksichtigt. 

 An Hand des Mehrbeitrags );(/
neualt

mxx iiI  ,  );(/
neualt

mxx iiI  

  )()( alt
mx

neu
mx iBiB  wird sichtbar, dass sich eine Änderung der 

Kopfschäden – bei ansonsten unveränderten Rechnungsgrundlagen – 

ohne Einrechnung von Umstellungskosten für den Bestand unabhängig 

von Eintrittsalter x  in absoluter Höhe gleich aus auswirkt (abgesehen 

von der Zuschlagsreduktion, die alters- und nicht prämienanpassungs-

bedingt ist). 

 An Hand des Abschlags );(/
neualt

mxx iiH  ,  );(/
neualt

mxx iiH  

 
   





 )()(
|/112
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x

Zalt
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iBiB iBiB
mxsjmx

alt
mx

Zneu
mx

ZZ
mx  wird sichtbar, dass sich bei 

einer Änderung der Kopfschäden ohne Einrechnung von Umstellungs-

kosten für den Bestand zu dem Rabatt )()( alt
x

Zalt
mx

Z iBiB   (bezüglich 

der Altersänderung im Tarif alti ) ein Rabatt in Höhe der Zillmerung be-

züglich des Mehrbeitrags zum Änderungsalter ergibt, ferner wirkt sich 

ggf. die Bruttostückkostenänderung aus. 
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1.3.6.4 Änderung des Zillmersatzes. 

Jahresbruttoprämie nach Tarifänderung: Änderung des Zill-
mersatzes. 

(1:10) 

Jahresbruttoprämie );(/
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mxx iiB   für neu
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alt ii  /  bei Änderung 
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Darstellung und Berechnung. 

 Die Jahresbruttoprämie );(/
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mxx iiB   nach Prämienanpassung 
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alt ii  /  

o mit Änderung des Zillmersatztes )( neuZ
x i  

o unter Beibehaltung aller anderen Rechnungsgrundlagen, welche so-

dann mit dem gemeinsamen Tarifindex i  bezeichnet werden, 

o ohne Einrechnung von zusätzlichen Umstellungskosten, 

0);( 
neualtZ

mx ii , 

 zum Änderungsalter mx  bezüglich des ursprünglichen Eintrittsalters x  
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Herleitung. 

 Darstellung an Hand des Mehrbeitrags );(/
neualt

mxx iiI  ,  );(/
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mxx iiB  
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 Alternative Darstellung mit 
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gemäß Formel (1:3, p. 33): 
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Bemerkung. 

 Bei Nicht-Überschreiten der Altersgrenze sj/  oder Gleichheit aller Zu-

schläge ist )()( |/|/ jj xsjmxsj    und )()( |/|/ jj xsjmxsj   , so dass der 

Mehrbeitrag );(/
neualt

mxx iiI   Null beträgt: 

 0);(/ 
neualt

mxx iiI , d.h. )();(/
alt

x
Z

mxx iBjiB  , 

 ansonsten wird der Beitrag bezüglich der Zuschlagsänderung entspre-

chende reduziert. 

 Eine Erhöhung der Zillmerung wirkt sich demnach für den Bestand bei-

tragsneutral aus (abgesehen von der evtl. Zuschlagsreduktion, die al-

ters- und nicht prämienanpassungsbedingt ist). So können KVAV-kon-

form ansteigende unmittelbare Abschlusskosten in einen Tarif eingerech-

net werden, ohne den Bestand dabei zu belasten. 
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1.4 Alterungsrückstellung nach einer Tarifänderung. 

1.4.1 Allgemeine Darstellung der Alterungsrückstellung nach ei-

ner Tarifänderung. 

Alterungsrückstellung nach Tarifänderung. (1:11) 

Alterungsrückstellung zum Eintrittsalter x , Tarifänderungsalter 

mx  (Tarifänderung ji mxx  / ) und erreichtem Alter kmx   
 

 
    

kmx

mxxkmxmxsj

kmx
mx

kmxmx
Z

kmxmxx
Z jiHjajjVjiV








 

Alter  erreichten zum
stellungRabattrück

/|/

Alter  erreichten
und lter Änderungsa

zum tellungTarifrücks

;;)/( );()()(1)();(  

mit );()();( // jiBjBjiH mxxmx
Z

mxx    

Berechnung. 

 Nach einer Tarifänderung ji mxx  /  besteht die Alterungsrückstellung 

);(;)/( jiV kmxmxx
Z

 , 
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mxxkmxmxsj

kmx
mx

kmxmx
Z

kmxmxx
Z jiHjajjVjiV








 

Alter  erreichten zum
stellungRabattrück

/|/

Alter  erreichten
und lter Änderungsa

zum tellungTarifrücks

;;)/( );()()(-1)();(  

 zum erreichten Alter kmx   bezüglich des ursprünglichen Eintrittsalters 

x  in den Tarif i  und des Änderungsalters mx  in den Tarif j  aus 

o der tariflichen gezillmerten Tarifrückstellung )(; jV kmxmx
Z

  im Tarif 

j  zum erreichten Alter kmx   für die Laufzeit ab dem Änderungsal-

ter mx  und 

o der Rabattrückstellung für den Abschlag );(/ jiH mxx  ,  );(/ jiH mxx  

);()( / jiBjB mxxmx
Z

   welcher die Differenz zwischen der gezillmer-

ten Jahresbruttoprämie )( jB mx
Z

  im Tarif j  und der Jahresbruttoprä-

mie );(/ jiB mxx   nach Tarifänderung ji mxx  /  zum Änderungsalter 

mx  darstellt. 

Herleitung. 

 Mit der Darstellung mxx
Z

mxmxx
Z aPAGV  ;  der gezillmerten Alte-

rungsrückstellung und der Umformulierung für )/( mxx   und kmx   

ist: 

 )();()()();( /;)/( jajiPjAjGjiV kmxmxx
Z

kmxkmxmxx
Z

  . 
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 Mit der Darstellung )(1
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  der gezillmerten Bruttoprämie 

und )()()(1)( |/|/ jjBjjP xsjx
Z

xsjx
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  )()()(1)( |//|// jjBjjP mxsjmxx
Z

mxsjmxx
Z

  , weiter mit dem Ab-

schlagsverfahren );()();( // jiHjBjiB mxxmx
Z

mxx    gemäß Formel 

(1:6, p. 50): 
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stellungRabattrück

/|/

Alter  erreichten und
lter Änderungsa zum

tellungTarifrücks

; );()()(1)( . ■ 

Zahlenbeispiel. 

 

monatlicher Abschlag
P^Z_3 H~_1;3(i;j)
41,78 1,15

x+m=3

x+m+k

3 90,65 2,51 -14,22 10,6 % 89,4 % 2,51 30,97 16,75
4 77,70 1,71 6,26 10,6 % 89,4 % 1,71 21,10 27,36
5 60,00 1,00 18,22 10,6 % 89,4 % 1,00 12,34 30,56

alle Werte beziehen sich auf den 
Tarif  j (i ^neu )

a_ 
x+m+k

GA_ 
x+m+k

Gersamt-
rück-

stellung
a_ 

x+m+k1-Δ_j/sΔ_j/s
V^Z_3; 
x+m+k

Rabatt-
rück-

stellung
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Zahlenbeispiel. 

Substitutive Vollversicherungstarife  

 i2: Secundo kompakt mit ambulantem Selbstbehalt von 330 Euro, stati-

onären allgemeinen Krankenhausleistungen und Wahlleistungen (ohne 

Einbett) sowie Zahnbehandlung und 70 Prozent Erstattung von Zahner-

satz,  

 i1: Primo kompakt mit ambulantem Selbstbehalt von 30 Euro, stationä-

ren allgemeinen Krankenhausleistungen und Wahlleistungen sowie 

Zahnbehandlung und 80 Prozent Erstattung von Zahnersatz,  

2,5 Prozent Rechnungszins, aktueller Ausscheideordnung und durchschnitt-

lichen Kostenansätzen; Eintrittsalter 35, Wechselalter 50.  

 

-10.000
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10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

20 30 40 50 60 70 80 90 100 110

Tarifänderung i2 → _35/50 i1: Alterungsrückstellung
Frauen+Männer − λ_x: + 50,0 % − x_ω: 110 − r: 2,5 % − q_x: PKV 2017 − w_x: Sto 

BaFin N 2015 − x_KM: 70 − Δ_js: 8,6 % − α^Z_x: 2 MB (ab 70 abzgl. 0,5 MB)

 V^Z_35;35+k (i2)  x+m = 50  V^Z_50;50+k (H(i2;i1))  V^Z _(35/50);50+k (ges(i2;i1))

i2: K_x: Secundo kompakt 2015 − 0: Γ_js: 725 / 614 Euro
i1: K_x: Primo kompakt 2015 − 0: Γ_js: 802 / 679 Euro

α^Z(i2;i1): 3 MB
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1.4.2 Alterungsrückstellung bei einer Tarifänderung ohne Um-

stellungskosten. 

Alterungsrückstellung nach Tarifänderung ohne Umstel-

lungskosten. 

(1:12

) 

Alterungsrückstellung nach Tarifänderung ji mxx  /  ohne Umstel-

lungskosten, d.h. 0);(  jiZ
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Berechnung. 

 Nach einer Tarifänderung ji mxx  /  ohne Einrechnung von Umstel-

lungskosten, d.h. 0);(  jiZ
mx  (dazu Abschnitt 1.3.6.1, p. 53), beträgt 

die Alterungsrückstellung );(;)/( jiV kmxmxx
Z

  zum erreichten Alter 

kmx   bezüglich des ursprünglichen Eintrittsalters x  in den Tarif i  und 
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Herleitung. 

 Mit 
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Bemerkung. 

 Für 0k  ist )();( ;0;)/( iVjiV mxx
Z

mxmxx
Z

  , so dass eine Tarifänderung 

ohne Einrechnung von Umstellungskosten keinen Einfluss auf die Alte-

rungsrückstellung hat. 

 Begründung: Da nämlich die ungezillmerte Alterungsrückstellung 0; xxV  

zum erreichten Alter 0mx  Null beträgt, ist 
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1.5 Limitierung bei Prämienanpassung. 

§ 155 „Prämienänderungen“ VAG. 
[…] 
(2) Der Zustimmung des Treuhänders bedürfen 
1. der Zeitpunkt und die Höhe der Entnahme sowie die Verwendung von 

Mitteln aus der Rückstellung für erfolgsunabhängige Beitragsrücker-
stattung, soweit sie nach § 150 Absatz 4 zu verwenden sind, und 

2. die Verwendung der Mittel aus der Rückstellung für erfolgsabhängige 
Beitragsrückerstattung. 

 Der Treuhänder hat in den Fällen des Satzes 1 Nummer 1 und 2 darauf 
zu achten, dass die in der Satzung und den Versicherungsbedingungen 
bestimmten Voraussetzungen erfüllt und die Belange der Versicherten 
ausreichend gewahrt sind. 

 Bei der Verwendung der Mittel zur Begrenzung von Prämienerhöhun-
gen hat er insbesondere auf die Angemessenheit der Verteilung auf die 
Versichertenbestände mit einem Prämienzuschlag nach § 149 und ohne 
einen solchen zu achten sowie dem Gesichtspunkt der Zumutbarkeit 
der prozentualen und absoluten Prämiensteigerungen für die älteren 
Versicherten ausreichend Rechnung zu tragen. 

[…] 

 

Limitierung bei einer Prämienanpassung. (1:13) 
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x
Z iB  Beitrag vor Prämienanpassung 

);();(
~

//
neualt

mxx
neualtvorLim

mxx iiBiiB    
Beitrag unmittelbar nach Prämi-
enanpassung vor Limitierung 

)(
~

);(
~

);(
~

//
alt

x
ZneualtvorLim

mxx
neualtvorLim

mxx iBiiBiiI   , 

)(
~

);(
~

);(
~ /

/ alt
x

Z

neualtvorLim
mxxneualtvorLim

mxx

iB

iiB
iiI 

   

absoluter und prozentualer 
Mehrbeitrag vor Limitierung 

);(
~

/
neualtmax

mxx iiI  , );(/
neualtmax

mxx iipI   
absoluter und prozentualer Limi-
tierungsparameter 

In diesem Abschnitt erfolgt die Darstellung an Hand von Monatsbeiträgen. 
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Beschreibung. 

 Für die Prämienanpassung neu
mxx

alt ii  /  ist: 

o )(
~ alt

x
Z iB  der vor der Prämienanpassung zu entrichtende Beitrag. 

o );(
~

/
neualtvorLim

mxx iiB   der unmittelbar aus der Prämienanpassung resultie-

rende Beitrag vor Limitierung mit );();(
~

//
neualt

mxx
neualtvorLim

mxx iiBiiB    

und );(/
neualt

mxx iiB   gemäß Abschnitt 1.3. 

o );(
~

/
neualtvorLim

mxx iiI   der absolute Mehrbeitrag vor Limitierung: 

 )(
~

);(
~

);(
~

//
alt

x
ZneualtvorLim

mxx
neualtvorLim

mxx iBiiBiiI   . 

o );(
~

/
neualtvorLim

mxx iiIp   der prozentuale Mehrbeitrag vor Limitierung: 

 
)(

~
);(

~

1
)(

~
);(

~

);(
~ //

/ alt
x

Z

neualtvorLim
mxx

alt
x

Z

neualtvorLim
mxxneualtvorLim

mxx

iB

iiI

iB

iiB
iiIp 

  . 

o );(
~

/
neualtnachLim

mxx iiB   der nach Limitierung zu entrichtende Beitrag: 

);(
~

);(
~

);(
~

///
neualt

mxx
LimneualtvorLim

mxx
neualtnachLim

mxx iiRiiBiiB    mit dem Limitie-

rungsrabatt );(
~

/
neualt

mxx
Lim iiR  . 

o );(
~

/
neualtnachLim

mxx iiI   der absolute Mehrbeitrag nach Limitierung: 

 
).;(

~
);(

~
)(

~
);(

~
);(

~

//

//

neualt
mxx

LimneualtvorLim
mxx

alt
x

ZneualtnachLim
mxx

neualtnachLim
mxx

iiRiiI

iBiiBiiI








 

o );(
~

/
neualtnachLim

mxx iiIp   der prozentuale Mehrbeitrag nach Limitierung: 

 

.
)(

~
);(

~

);(
~

)(
~

);(
~

);(
~

)(
~

);(
~

);(
~

/
/

//

/
/

alt
x

Z

neualt
mxx

Lim
neualtvorLim

mxx

alt
x

Z

neualt
mxx

LimneualtvorLim
mxx

alt
x

Z

neualtnachLim
mxxneualtnachLim

mxx

iB

iiR
iiIp

iB

iiRiiI

iB

iiI
iiIp
















 

 Limitierung: 

o Begrenzung des absoluten Mehrbeitrags );(
~

/
neualtnachLim

mxx iiI   auf den ma-

ximalen absoluten Mehrbeitrag );(
~

/
neualtmax

mxx iiI  , 
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o Begrenzung des prozentualen Mehrbetrags );(
~

/
neualtnachLim

mxx iiIp   auf den 

maximalen prozentualen Mehrbeitrag );(/
neualtmax

mxx iipI  . 

 Die sogenannten Limitierungsparameter );(
~

/
neualtmax

mxx iiI   (absolut) und 

);(/
neualtmax

mxx iipI   (prozentual) können geschlechts-, einzelalter- oder al-

tersbereichsabhängig gewählt werden – sowohl bezüglich des techni-
schen Eintrittsalters x  als auch des erreichten Alters mx  – dabei ist 

gemäß § 155 „Prämienänderungen“ Absatz 2 Satz 3 VAG dem Gesichts-

punkt der Zumutbarkeit der Prämiensteigerungen für die älteren Versi-

cherten ausreichend Rechnung zu tragen. Sie können für jede Anpas-

sung neu festgelegt werden. 

 Bei der Limitierung wird ein nichtnegativer Rabatt );(
~

/
neualt

mxx
Lim iiR   so 

vergeben, dass 

 



































0);(
~

);(
)(

~
);(

~
);(

~

);(
~

);(
~

);(
~
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/

/

!

);(
~

//

/

!

);(
~

//

/

/

neualt
mxx

Lim

neualtmax
mxx

iiIp

alt
x

Z

neualt
mxx

LimneualtvorLim
mxx

neualtmax
mxx

iiI

neualt
mxx

LimneualtvorLim
mxx

iiR

iipI
iB

iiRiiI

iiIiiRiiI

neualtnachLim
mxx

neualtnachLim
mxx
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~

)(
~

);();(
~

);(
~

);(
~

);(
~

);(
~

!

/

/

!

//

/

!

//

neualt
mxx

Lim

alt
x

Zneualtmax
mxx

neualt
mxx

LimneualtvorLim
mxx

neualtmax
mxx

neualt
mxx

LimneualtvorLim
mxx

iiR

iBiipIiiRiiI

iiIiiRiiI
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~

);();(
~

);(
~

);(
~

);(
~

);(
~

!

/

//

!

/

//

!

/

neualt
mxx

Lim

alt
x

Zneualtmax
mxx

neualtvorLim
mxx

neualt
mxx

Lim

neualtmax
mxx

neualtvorLim
mxx

neualt
mxx

Lim

iiR

iBiipIiiIiiR

iiIiiIiiR

 

  

























 





0

)(
~

);();(
~

);(
~

);(
~

max);(
~

//

//

/
alt

x
Zneualtmax

mxx
neualtvorLim

mxx

neualtmax
mxx

neualtvorLim
mxx

neualt
mxx

Lim iBiipIiiI

iiIiiI

iiR  

 Der Beitrag );(
~

/
neualtnachLim

mxx iiB   nach der Prämienanpassung neu
mxx

alt ii  /  

mit Limitierung stellt sich demnach wie folgt dar:  
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 );(
~

);(
~

);(
~

///
neualt

mxx
LimneualtvorLim

mxx
neualtnachLim

mxx iiRiiBiiB    

 Zur Finanzierung des Limitierungsrabattes );(
~

/
neualt

mxx
Lim iiR   (brutto) ist 

ein Einmalbeitrag );(/
neualt

mxx
Lim iiEB   (netto) für die Rabattrückstellung 

in Höhe von 

   );(
~

)(1)(12);( ///
neualt

mxx
Limneu

sj
neu

mx
neualt

mxx
Lim iiRiiaiiEB    

 notwendig (dazu Formel (1:11, p. 71) – unter Beachtung, dass 

);(
~

/
neualt

mxx
Lim iiR   ein Monatswert und )( neu

mx ia   ein Jahreswert ist und 

daher für die Rückstellung der Faktor 12 benötigt wird). Dieser Betrag 

wird i.d.R. aus der Rückstellung für erfolgsunabhängige Beitragsrücker-

stattung [RfB] entnommen. 

Zahlenbeispiel: Limitierungen mit unterschiedlichen Limitierungs-

parametern (absolute / prozentuale Limitierung). 

 

 

 

Prämienanpassung Monatsbeitrag

B~^vorLim_1/3(i^alt;i^neu) 3,44

B~^Z _1(i^alt) 2,34

I~^vorLim_1/3(i^alt;i^neu) 1,10
pI^vorLim_1/3(i^alt;i^neu) 47,0%

3,44 - 2,34 =
1,10 / 2,34 =

Limitierung
I~^max_1/3(i^alt;i^neu) 0,50
pI^max_1/3(i^alt;i^neu) 99,9 %

Limitierung auf 0,50 Euro / 99,9 Prozent
R~^Lim_1/3(i^alt;i^neu) MAX(  [ 1,10 - 0,50 ]  ;  [ 1,10 - 99,9 % · 2,34 ]  ;  [ 0 ]  ) = 0,60
I~^nachLim_1/3(i^alt;i^neu) 1,10 - 0,60 = 0,50
pI^nachLim_1/3(i^alt;i^neu) 0,50 / 2,34 = 21,4 %

B~^nachLim_1/3(i^alt;i^neu) 2,34 + 1,10 - 0,60 = 3,44 - 0,60 = 2,84
EB^Lim_1/3(i^alt;i^neu)  12 · 2,51 · ( 1 - 10,6 % ) · 0,60 = 16,16

Limitierung
I~^max_1/3(i^alt;i^neu) 99,00
pI^max_1/3(i^alt;i^neu) 20,0 %

Limitierung auf 99,00 Euro / 20,0 Prozent
R~^Lim_1/3(i^alt;i^neu) MAX(  [ 1,10 - 99,00 ]  ;  [ 1,10 - 20,0 % · 2,34 ]  ;  [ 0 ]  ) = 0,63
I~^nachLim_1/3(i^alt;i^neu) 1,10 - 0,63 = 0,47
pI^nachLim_1/3(i^alt;i^neu) 0,47 / 2,34 = 20,1 %

B~^nachLim_1/3(i^alt;i^neu) 2,34 + 1,10 - 0,63 = 3,44 - 0,63 = 2,81
EB^Lim_1/3(i^alt;i^neu)  12 · 2,51 · ( 1 - 10,6 % ) · 0,63 = 16,96



Tarifänderungen.  81 

 

1.6 Prämie nach mehreren Tarifänderungen. 

In diesem Abschnitt erfolgt die Darstellung an Hand von Monatsbeiträgen. 

1.6.1 Beitragsdarstellung nach Tarifänderungen. 

0x  ursprüngliches Eintrittsalter 

x  sogenanntes technisches Eintrittsalter (das Alter zur letzten davorlie-

genden Tarifänderung, sei es Tarifwechsel oder Prämienanpassung) 

mx  das Alter zur Tarifänderung ji mxx  /  

 Die gesamte – für den Tarif i  relevante – Historie für die versicherte 
Person VP  zwischen den Altern 0x  und x  verbirgt sich in: 

o Änderungs-/Umstellungsrabatt )(
~

:0
VPR xx

Änd  für sämtliche Tarifände-

rungen (ohne Limitierungen oder Prämienermäßigungen im Alter); 

o Übertragungswertrabatt )(
~

:0
VPR xx

ÜW  aus dem eingebrachten Übertra-

gungswert, entstanden im vorherigen Versicherungsunternehmen; 

o Limitierungsrabatt )(
~

:0
VPR xx

Lim  für sämtliche Limitierungen; 

o Altersrabatt )(
~

:0
VPR xx

ÜZ  für sämtliche Prämienermäßigungen im Alter 

auf Grund von Überzinsen (auf diese Prämienermäßigung gemäß § 

150 „Gutschrift zur Alterungsrückstellung; Direktgutschrift“ VAG wird 

hier nicht weiter eingegangen); 

o GZ-Rabatt )(
~

:0
VPR xx

GZ  für Prämienermäßigungen im Alter auf Grund 

des gesetzlichen Zuschlags (frühestens ab Alter 65). 

 Die Rabattrückstellung xxx
RV );:( 0

  ist eine Nettogröße, der Rabatt xxR :0

~  (

,Änd  ,ÜW  ,Lim  ,ÜZ  GZ ) selbst jedoch eine monatliche Brutto-

größe, daher geht der Kostenfaktor  )(112 / isj  ein. Der Rabatt xxR :0

~  

wird dauerhaft gewährt, so dass der entsprechende Prämienbarwert als 

Rückstellung xxx
RV );:( 0

  mittels des Rentenbarwertes )(iax  zu stellen ist. 

Insgesamt ist   xxsjxxxx
R RiiaV :/);:( 00

~
)(1)(12   . 

 Für die einzelnen Rabatte wird zum Alter x  jeweils eine Rückstellung 

gebildet 
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  ).(

~
)(1)(12)(

),(
~

)(1)(12)(

),(
~

)(1)(12)(

),(
~

)(1)(12)(

),(
~

)(1)(12)(

:/);:(

:/);:(

:/);:(

:/);:(

:/);:(

00

00

00

00

00

VPRiiaVPV

VPRiiaVPV

VPRiiaVPV

VPRiiaVPV

VPRiiaVPV

xx
GZ

sjxxxx
GZ

xx
ÜZ

sjxxxx
ÜZ

xx
Lim

sjxxxx
Lim

xx
ÜW

sjxxxx
ÜW

xx
Änd

sjxxxx
Änd











 

 Die Alterungsrückstellung )();:( 0
VPV xxx

GZ  finanziert vergebene prämienre-

levante GZ-Rabatte )(
~

:0
VPR xx

GZ  – von dieser Alterungsrückstellung ist 

diejenige während der Einzahlungsphase (Aufbau der GZ-Rückstellung) 

zu unterscheiden, aus der nämlich keine Rabatte resultieren, sondern 

die ein sich aufbauendes verzinstes und vererbtes Kapital darstellt. 

 Für Risikozuschläge (RZ) werden keine Alterungsrückstellungen gebil-

det. 

 Die Rabatte ohne den GZ-Rabatt werden zusammengefasst zu 

)(
~

:
/

0
VPR xx

oGZRp  (auf Grund der Limitierung gemäß Abschnitt 1.6.2, p. 85 

wird der GZ-Rabatt )(
~

:0
VPR xx

GZ  nicht miteinbezogen, denn dieser darf bei 

Limitierungen auf Grund der Gleichbehandlung nicht eingehen), alle Ra-

batte zu )(
~

:0
VPR xx

p : 

 
.

~~~~~
:

~

~~~~
:

~

)()()()()()(

)()()()()(

::::::

:::::
/

000000

00000

VPVPVPVPVPVP

VPVPVPVPVP

xx
GZ

xx
ÜZ

xx
Lim

xx
ÜW

xx
Änd

xx
p

xx
ÜZ

xx
Lim

xx
ÜW

xx
Änd

xx
oGZRp

RRRRRR

RRRRR




 

 Monatsbeiträge: 

o Der Beitrag )(
~

:0
VPB xx

p  nach der letzten Tarifänderung zum Alter x  

(ohne GZ und RZ) stellt sich demnach wie folgt dar: 

 
)(

~
)(

~
)(

~
)(

~
)(

~
)(

~

::
/

::

00

00

VPRVPRiB

VPRiBVPB

xx
GZ

xx
oGZRp

x
Z

xx
p

x
Z

xx
p




. 

o Der Beitrag )(
~

/
/

0
VPB xx

oGZRp  nach der letzten Tarifänderung ohne GZ-

Rabatt (ohne GZ und RZ) stellt sich demnach wie folgt dar: 

 )(
~

)(
~

)(
~

:
/

:
/

00
VPRiBVPB xx

oGZRp
x

Z
xx

oGZRp  . (1:14) 

o Der Beitrag )(
~

:0
VPB xx

gp  einschließlich gesetzlichem Zuschlag nach der 

letzten Tarifänderung (ohne RZ) – GZ-Zahlung (ggf. bis Alter 60) und 

GZ-Rabatt (ggf. ab Alter 65) schließen einander aus – stellt sich dem-

nach wie folgt dar: 

 )(
~

)(
~

)(
~

::: 000
VPZGVPBVPB xxxx

p
xx

gp   mit 



Tarifänderungen.  83 

 

 )(
~

)()(
~

:: 00
VPBVPpGZVPZG xx

p
xxx  . 

o Der VP-individuelle Beitrag )(
~

:0
VPB xx

ind  einschließlich gesetzlichem 

Zuschlag und Risikozuschlag nach der letzten Tarifänderung stellt 

sich demnach wie folgt dar: 

 )(
~

)(
~

)(
~

)(
~

:::: 0000
VPZRVPZGVPBVPB xxxxxx

p
xx

ind   mit 

 )(
~

)()(
~

:: 00
VPBVPpRZVPZR xx

p
xxx  . 

o Für die Tarifänderung ji mxx  /  genügt es daher, den Zeitraum zwi-

schen den Altern x  und mx  im Tarif i  zu betrachten, welcher sich 

im Beitrag );(
~

/ jiB mxx   (die Vorläufigkeit betrifft bei Prämienanpas-

sung eine Limitierung gemäß Abschnitt 1.6.2, p. 85) und in den Ra-

battänderungen widerspiegelt. 

o );(
~

/ jiB msx   ergibt sich gemäß Abschnitt 1.3, p. 30 und daraus der 

neu vergebene Anpassungsrabatt );(
~

/ jiR mxx
Änd

 , 

 





   );(

~
)(

~
;0max);(

~
// jiBjBjiR msxmx

Z
mxx

Änd  

 (entspricht );(
~

/ jiH msx  , );();(
~

/12
1

/ jiHjiH msxmsx   , mit );(/ jiH msx   

aus Abschnitte 1.3.5, p. 50 und 1.3.6, p. 53). 

o Für die bestehenden Rabatte )(
~

:0
VPR mxx 

  ( ,Änd  ,ÜW  ,Lim  ,ÜZ  

GZ ) bleibt bei einer Tarifänderung die dazugehörende Alterungs-

rückstellung )();:( 0
VPV mxxx

R


  zum erreichten Alter mx  unverändert, 

d.h. )()( );:();:( 00
VPVVPV alt

mxxx
Rneu

mxxx
R





  ; für die – seit dem Alter x  un-

veränderten – Rabatte mxxR 


:0

~
, xxmxx RR :: 00

~~ 


   ( ,Änd  ,ÜW  ,Lim  

ÜZ  – der GZ-Rabatt )(
~

VPRx
GZ  kann sich bei Vollendung des 80. Le-

bensjahres erhöhen), hat dies zur Folge: 

 
 
 





















)(
~

)(1)(12)(

)(
~

)(1)(12)(
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R
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R

 

       )(
~

)(1)(12)(
~

)(1)(12 :/:/ 00
VPRiiaVPRjja alt

mxxsjmx
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mxxsjmx 
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~
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)(1)(12
)(

~
:

/

/
: 00

VPR
jja
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VPR alt
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sjmx

sjmxneu
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 , 

 was die sogenannte Rabattumrechnung darstellt, der Wert 
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)(1)(12
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/
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VPR

jja

iia alt
mxx

sjmx

sjmx






 


















 

 wird Rabattentwertung genannt. 

 Diese Alterungsrückstellungen entwickeln sich im Laufe der fort-

schreitenden Jahre k  weiter mittels 
 )();:( 0

VPV kmxxx
R  

)();:()(

)(

0
VPV mxxx

R

ja

ja

x

kx


  (bei gleichbleibendem Rabatt )(

~
:0

VPR mxx 
  ist 

nämlich 

   )(
~

)(1)(12)( :/);:( 00
VPRjjaVPV mxxsjmxmxxx

R





   und 

  )(
~

)(1)(12)( :/);:( 00
VPRjjaVPV kmxxsjkmxkmxxx

R





  ). 

 Der vorläufige neue Monatsbeitrag )(
~

:0
VPB neu

mxx
p

  resp. )(
~

:
/

0
VPB neu

mxx
oGZRp

  

(ohne gesetzlichen Zuschlag und ohne Risikozuschlag) nach der Tarifän-
derung ji mxx  /  stellt sich demnach wie folgt dar (die Vorläufigkeit 

betrifft bei Prämienanpassung eine Limitierung gemäß Abschnitt 1.6.2, 

p. 85): 

 mit GZ-Rabatt: (1:15) 
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 ohne GZ-Rabatt: (1:16) 
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 Der gesamte Änderungsrabatt )(
~

:0
VPR neu

mxx
Änd

  nach Tarifänderung ergibt 

sich zu 
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1.6.2 Limitierung bei Prämienanpassung. 

Auf die Vergabe von Altersrabatten )(
~

:0
VPR xx

ÜZ  für sämtliche Prämienermä-

ßigungen im Alter auf Grund von Überzinsen und von GZ-Rabatten 

)(
~

:0
VPR xx

GZ  für Prämienermäßigungen im Alter auf Grund des gesetzlichen 

Zuschlags wird hier nicht weiter eingegangen. 

Beschreibung. 

 In die Limitierung darf aus Gleichbehandlungsgründen eine Prämiener-

mäßigung )(
~

VPRx
GZ  aus dem gesetzlichen Zuschlag GZ (GZ-Rabatt) 

nicht eingehen (§ 155 „Prämienänderungen“ Absatz 2 Satz 3 VAG), denn 

eine GZ-zahlende versicherte Person hat von den entrichteten Beiträgen 

im Vergleich zu einer nicht-GZ-zahlendenden versicherte Person zu pro-

fitieren. Auch der gesetzliche Zuschlag ZG
~

 selbst und Risikozuschläge 

ZR
~

 gehen ebenfalls nicht in die Limitierung ein. 

 Für die Prämienanpassung neu
mxx

alt ii  /  ( ii neu
mxx  / ) ist – ohne GZ-

Rabatte, GZ und RZ: 

o Alter Beitrag )(
~

:
/

0
VPB alt

xx
oGZRp  gemäß Formel (1:14, p. 82): 

 )(
~

)(
~

)(
~

:
/

:
/

00
VPRiBVPB alt

xx
oGZRp

x
Zalt

xx
oGZRp  . 

o Neuer Beitrag )(
~

/):(
/

0
VPBvorLim

mxxx
oGZRp

  vor Limitierung gemäß Formel 

(1:16, p. 84), wobei der Querstrich durch den Index „ vorLim“ ersetzt 

wird: 

  
  ).(

~

)(1)(12

)(1)(12
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~
)(

~

)(
~

:
/

/

/

/

/):(
/

0

0

VPR
iia

iia
iRiB

VPB
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mxx

oGZRp

neu
sj

neu
mx

alt
sj

alt
mx

mxx
Ändneu

mx
Z

vorLim
mxxx

oGZRp
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o Prozentualer Mehrbeitrag )(
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  . 

 Limitierung: 

o Begrenzung auf maximalen absoluten Mehrbeitrag )(
~

/
neumax

mxx iI  , 

o Begrenzung auf maximalen prozentualen Mehrbeitrag )(/
neumax

mxx ipI  . 

 Die sogenannten Limitierungsparameter )(
~

/
neumax

mxx iI   und )(/
neumax

mxx ipI   

können geschlechts-, einzelalter- oder altersbereichsabhängig gewählt 

werden – sowohl bezüglich des technischen Eintrittsalters x  als auch 
des erreichten Alters mx  – dabei ist gemäß § 155 „Prämienänderun-

gen“ Absatz 2 Satz 3 VAG dem Gesichtspunkt der Zumutbarkeit der Prä-

miensteigerungen für die älteren Versicherten ausreichend Rechnung zu 

tragen. Sie können für jede Anpassung neu festgelegt werden. 

 Bei der Limitierung wird ein nichtnegativer Rabatt )(
~

/ VPR mxx
Lim

  so ver-

geben, dass 
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 Der Beitrag )(
~

/):( 0
VPB nachLim

mxxx
p

  (ohne gesetzlichen Zuschlag und ohne Risi-

kozuschlag) nach der Prämienanpassung ii neu
mxx  /  mit Limitierung 

stellt sich demnach mit Formel (1:15, p. 84) wie folgt dar:  

 )(
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/):( 0
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  (1:17) 
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 Zur Finanzierung des Limitierungsrabattes )(
~

/ VPR mxx
Lim

  (brutto) ist ein 

Einmalbeitrag )(VPEB mx
Lim

  (netto) für die Rabattrückstellung in Höhe 

von 

   )(
~

)(1)(12)( // VPRiiaVPEB mxx
Limneu

sjmxmx
Lim

   (1:18) 

 notwendig. Dieser Betrag wird i.d.R. aus der Rückstellung für erfolgs-

unabhängige Beitragsrückerstattung [RfB] entnommen. 

 Der gesamte Limitierungsrabatt )(
~
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Lim

  nach Anpassung ergibt 

sich zu 
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 . 

1.6.3 Zahlbeitrag nach Tarifänderungen. 

Monatsbeitrag. 

 Nach einer Tarifänderung ggf. mit Limitierung beträgt der Monatsbeitrag 
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VPB mxx

p
  ohne gesetzlichen Zuschlag und ohne Risikozuschlag ent-

weder gemäß mit Formel (1:15, p. 84) oder gemäß Formel (1:17, p. 

87): 
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 Der Beitrag )(
~

:0
VPB mxx

gp
  einschließlich gesetzlichem Zuschlag nach der 

letzten Tarifänderung (ohne RZ) – GZ-Zahlung (ggf. bis Alter 60) und 

GZ-Rabatt (ggf. ab Alter 65) schließen einander aus – stellt sich dem-

nach wie folgt dar: 
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 Der VP-individuelle Beitrag )(
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VPB mxx

ind
  einschließlich gesetzlichem Zu-

schlag und Risikozuschlag nach der letzten Tarifänderung stellt sich 

demnach wie folgt dar: 
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